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Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest  
und einen guten Rutsch ins neue Jahr

Grundschule FreyburgDer Nikolaus und die Digitalisierung

Pünktlich zum Nikolaustag erhielt jede der 3 Grundschulen in 
der Verbandsgemeinde Unstruttal 22 weitere neue iPads sowie 
2 Ladewagen, um alle Geräte sicher darin zu verstauen und von 
Klassenraum zu Klassenraum transportieren zu können.

Überreicht wurde die Technik durch die Mitarbeiter R. Krämer 
(Hauptamtsleiter), M. Jaki (IT) sowie Herrn P. Eichler (Schulver-
waltung). Unterstützung erhielten sie durch Herrn A. Falke (Ge-
rätewart), welcher den Transport mit seinem „MZF“ übernahm.

Das Ganze wurde durch Eigenmittel finanziert, welche die 
Verbandsgemeinde zusätzlich für die Umsetzung der Förder-
maßnahme „Digitalpakt“ im Haushalt eingeplant hatte. Hiermit 
wurde im Laufe der letzten Jahre ein flächendeckendes W-Lan 
in den Schulgebäuden errichtet, welches die Schülerinnen und 
Schüler im Unterricht nutzen können. Einen entsprechenden 
Gigabitanschluss stellt die Verbandsgemeinde jeder Schule zu-
sätzlich noch zur Verfügung.

Damit wollen wir ein modernes und zeitgemäßes Lernen für die 
Kinder ermöglichen.

Grundschule Laucha

Grundschule Nebra



Amtsblatt Ausgabe 12/2024 (24.12.2024)2

Notrufe
Polizei ...............................................................................................  1 10
Feuerwehr .........................................................................................  1 12
Rettungsdienst .................................................................................  1 12

Wichtige Telefonnummern
Polizeirevier BLK, Naumburg ..........................................0 34 45 / 24 50
Polizeistation BLK, Nebra (U.) .........................................03 44 61/ 69-0
Leitstelle BLK, Amt für Brand- und  
Katastrophenschutz, Rettungswesen .........................0 34 45 / 7 52 90
Wolfkompetenzzentrum ............................ 03 93 90 / 6-480, -481, -482
.......................................................................................... 0162/3133949
SRH Klinikum BLK, Naumburg ...........................................03445/210-0
MITNETZ STROM – Störungsrufnummer ..................... 0800/2305070
MITNETZ GAS – Störungsrufnummer ........................... 0800/2200922
Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut-Finne 
Gewerbegebiet Kiesgrube 2, 06632 Freyburg ............03 44 64 / 6 61-0
Zweckverband Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt
Gewerbegebiet Görschen ............................................03 44 45 / 22 3-0
Amtsgericht Naumburg und Grundbuchamt ...................0 34 45 / 28-0
Unterhaltungsverband „Untere Unstrut“ ...................03 44 61 / 5 58 18
..................................................................... info@uhv-untere-unstrut.de

Erreichbarkeit Regionalbereichsbeamten
Sprechzeit nach telefonischer Vereinbarung

Polizeirevier Burgenlandkreis 
Regionalbereich Unstruttal 
Hinter der Kirche 2, 06632 Freyburg (Unstrut) 
Tel.: 03 44 64 / 35 58 90 
E-Mail: rbb-unstruttal@polizei.sachsen-anhalt.de

*Änderungen vorbehalten

Amtsblatt der Verbandgemeinde Unstruttal
Redaktion: Sandra Fuchs
Telefon: 03 44 64 / 3 00 10
Fax: 03 44 64 / 3 00 60
E-Mail: s.fuchs@verbgem-unstruttal.de

Der Redaktionsschluss für die 
Ausgabe 01/2025 (24.01.2025) 

ist Dienstag, der 10.01.2025.
Sollten Sie mal kein Amtsblatt erhalten haben, 

melden Sie sich bitte bei uns. Danke!

IHRE ANSPRECHPARTNER IN STÄDTEN UND GEMEINDEN

VERBANDSGEMEINDE UNSTRUTTAL

Sitz Freyburg (Unstrut)

Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut)
Sprechzeiten:
dienstags 09:00-12:00 Uhr u. 13:00-18:00 Uhr
donnerstags 09:00-12:00 Uhr u. 13:00-16:00 Uhr
freitags 09:00-12:00 Uhr

Telefonverzeichnis
VerbGem Unstruttal Zentrale .. 03 44 64 / 3 00-0
Fax .......................................... 03 44 64 / 3 00-60
Verbandsgemeindebürger- 
meisterin ................................ 03 44 64 / 3 00-20

Hauptamt ............................... 03 44 64 / 3 00-21
Poststelle/Zentrale ............... 03 44 64 / 3 00-20
Öffentlichkeitsarbeit und  
Wirtschaftsförderung ........... 03 44 64 / 3 00-23
Sportamt ................................ 03 44 64 / 3 00-26

Ordnungsamt......................... 03 44 64 / 3 00-31
Einwohnermeldeamt ............. 03 44 64 / 3 00-33  
Friedhofsamt ......................... 03 44 64 / 3 00-37
Sondernutzungen .................. 03 44 64 / 3 00-36
Standesamt ........................... 03 44 64 / 3 00-34
Fundbüro................................ 03 44 64 / 3 00-38 
Sicherheit/Ordnung/Verkehr 03 44 64 / 3 00-32
Gewerbeamt .......................... 03 44 64 / 3 00-30
Brandschutz .......................... 03 44 64 / 3 00-35
Finanzverwaltung .................. 03 44 64 / 3 00-41
Grundsteuern/  
Hundeanmeldungen ............. 03 44 64 / 3 00-45
Kasse ..................................... 03 44 64 / 3 00-42
Elternbeiträge ........................ 03 44 64 / 3 00 44
Gewerbesteuer ...................... 03 44 64 / 3 00 48

Bauverwaltung ...................... 03 44 64 / 3 00-61
Bauanträge/Vorkaufsrecht ... 03 44 64 / 3 00-54
Bauleitplanung ...................... 03 44 64 / 3 00-55
Stadtsanierung ...................... 03 44 64 / 3 00-18
Dorferneuerung/Hochbau .... 03 44 64 / 3 00-59
Vermessung/Kataster .......... 03 44 64 / 3 00-16
Straßenausbau- und  
Erschließungsbeiträge. ......... 03 44 64 / 3 00-56
Liegenschaften ...................... 03 44 64 / 3 00-16
Tiefbau ................................... 03 44 64 / 3 00-52
Grünflächen/Bauhöfe ........... 03 44 64 / 3 00-53

Schiedsstelle Verbandsgemeinde Unstruttal
Rathaus Nebra (Unstrut), 
Promenade 13, 06642 Nebra (Unstrut)
Mail:  .....schiedsstelle@verbgem-unstruttal.de
Sprechzeiten:       jeder 2. Montag im Monat 

17:00 – 19:00 Uhr
Einwohnermeldeamt Nebra (Unstrut)
Rathaus, Promenade 13, 06642 Nebra (Unstrut)
Telefonnummer ..................... 03 44 61 / 2 56 76
Sprechzeiten: Dienstag  10:00 – 12:00/ 

14:00 – 17:00 Uhr

E-Mail-Adressen der Ämter

Verbandsgemeindebürgermeisterin: 
buergermeisterin@verbgem-unstruttal.de
Hauptamt:  
hauptamt@verbgem-unstruttal.de
Ordnungsamt: 
ordnungsamt@verbgem-unstruttal.de
Finanzverwaltung: 
finanzen@verbgem-unstruttal.de
Bauverwaltungsamt: 
bauamt@verbgem-unstruttal.de

Redaktionstermine 2025 
Amtsblatt der Verbandsgemeinde Unstruttal

Ausgabe Redaktions-
schluss

Erscheinungs-
tag

01/2025 Fr., 10.01.2025 Fr., 24.01.2025

02/2025 Fr., 14.02.2025 Fr., 28.02.2025

03/2025 Do., 14.03.2025 Do., 28.03.2025

04/2025 Di., 22.04.2025 Fr., 02.05.2025

05/2025 Fr., 16.05.2025 Fr., 30.05.2025

06/2025 Fr., 13.06.2025 Fr., 27.06.2025

07/2025 Fr., 11.07.2025 Fr., 25.07.2025

08/2025 Fr., 15.08.2025 Fr., 29.08.2025

09/2025 Fr., 12.09.2025 Fr., 26.09.2025

10/2025 Fr., 10.10.2025 Fr., 24.10.2025

11/2025 Fr., 14.11.2025 Fr., 28.11.2025

12/2025 Di., 09.12.2025 Di., 23.12.2025

Änderungen vorbehalten!
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ImpressumImpressum
Bürgerzeitung für die Verbandsgemeine Unstruttal mit den Mitgliedsgemeinden Balgstädt mit 
den Ortsteilen Balgstädt, Burkersroda, Dietrichsroda, Größnitz, Hirschroda und Städten; Stadt 
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Laucha a. d. Unstrut, Burgscheidungen, Dorndorf, Kirchscheidungen, Plößnitz und Tröbsdorf; 
Stadt Nebra (Unstrut) mit den Ortsteilen Nebra (Unstrut), Großwangen, Kleinwangen und 
Reinsdorf wird an alle zustellbaren Haushalte der Verbandsgemeinde Unstruttal verteilt.
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Verantwortlich für den amtlichen Teil: VerbGem Unstruttal
Verlag: Zeitungsverlag Naumburg Nebra GmbH & Co.KG
Salzstraße 8, 06618 Naumburg
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Olaf Döring – erreichbar unter der Verlagsanschrift
Satz und Layout: prePress Media Mitteldeutschland GmbH
Verlagsstraße 1, 39179 Barleben
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Verteilung: MZ-Servicegesellschaft Süd GmbH
Hallesche Straße 1, 06686 Lützen OT Zorbau, www.mzz-logistik.de

Notdienst – Ärzte

Dienstgebiet Unstruttal – Bad Bibra 
Dienstgebiet Naumburg (Saale)

Sie haben außerhalb der Praxisöffnungszeiten 
gesundheitliche Beschwerden, aber die Behand-
lung kann aus medizinischen Gründen nicht 
bis zum nächsten (Werk-)Tag aufgeschoben  
werden? Dann wählen Sie die bundesweite und 
kostenlose 

zentrale Rufnummer: 116 117

für den ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kas-
senärztlichen Vereinigung. Über diese kos-
tenfreie Nummer werden Sie direkt mit einer 
Leitstelle, einer Bereitschaftsdienstpraxis oder 
einem Arzt in Ihrer Nähe verbunden.

Dienstgebiet Weißenfels

Für folgende Orte der VerbGem Unstruttal:
Goseck mit OT Markröhlitz
Der kassenärztliche Hausbesuchsdienst ist zu 
folgenden Dienstzeiten
Mo., Di., Do.: 19:00 Uhr bis Folgetag 07:00 Uhr
Mi., Fr.: 14:00 Uhr bis Folgetag 07:00 Uhr
Sa., So. und alle Feiertage 07:00 Uhr bis Folge-
tag 07:00 Uhr
unter der zentralen Rufnummer: 116 117 zu  
erreichen.
Eine Notfallsprechstunde findet in der Asklepios 
Klinik, Naumburger Straße 76 in Weißenfels Mi., Sa., 
So. und feiertags zu folgenden Dienstzeiten statt.
Mittwoch und Freitag: 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Sonnabend, Sonntag und feiertags: 09:00 Uhr 
bis 11:30 Uhr und 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Bereitschaftsdienste

Wohnungsbaugesellschaften / Wohnungsge-
nossenschaften / Grundstücksverwaltungen 
für dringende Havariefälle bzw. Hausverwalter 

Freyburger Wohnungsbaugesellschaft mbH 
Sektkellereistraße 2, 06632 Freyburg
......................................... Tel. 03 44 64 / 2 86 70 
......................Notruf Havarie: 01 71 / 5 47 60 50

Karsdorfer Wohnungsbau GmbH
von Montag bis Freitag zu erreichen unter
......................................... Tel. 03 44 61 / 5 52 84 
an den Wochenenden 
und Havarie .................... Tel. 03 44 61 / 5 58 92 

Wohnungsgenossenschaft „Frieden“ Nebra e.G. 
Geschäftsstelle  ....................Tel.034461/24270

Nebraer Wohnungsgesellschaft mbH
von Montag bis Freitag erreichbar 
unter .......................................Tel.034461/22083 
Von Freitag 12:30 Uhr bis Montag 07:00 Uhr ist 
nur bei dringenden Havariefällen ausschließ-
lich Tel.034461/24570 anzuwählen.

Stadt Nebra (Unstrut) OT Reinsdorf
Böckeler, Goetheweg 3,  
06618 Naumburg ............. Tel. 0 34 45 / 70 86-0 

Gemeinde Goseck und Gleina 
R.Cholewa, Weimarer Str. 17,  
06618 Naumburg ........... Tel. 0 34 45 / 70 10 57

Wasser- und Abwasserverband 
Saale-Unstrut-Finne
Gewerbegebiet Kiesgrube 2,
06632 Freyburg (Unstrut)
Bereitschaftsdienst / Störmeldung:
Trinkwasser:..................... Tel. 03 44 64 / 6 61-0 
Abwasser: 
Bereich Freyburg: .............. Tel. 03 44 64 / 66 10 
Bereich Nebra: ................ Tel. 03 44 61 / 5 52 50 
Bereich 
Laucha – Bad Bibra ........ Tel. 03 44 62 / 2 16 58

Trinkwasser Goseck ...... Tel. 01 71 / 1 76 90 10

envia Mitteldeutsche Energie AG
Entstörertelefon: ............. Tel. 0800 / 2 30 50 70

MITGAS ........................... Tel. 0800 / 2 20 09 22

Frauennotruf ................... Tel. 0800 / 0 11 60 16

Frauenhaus Zeitz ........... Tel. 01 60 / 6 48 49 13

Tierheim Freyburg e.V.
Am Ententeich 3b 
06632 Freyburg (Unstrut) 
täglich 10.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 – 14.00 Uhr
....................................... Tel. 01 52 / 24 49 69 48

Apotheken

Notdienst der Apotheken  
(bundesweit) .......................... 0800 / 0 02 28 33

Freyburg
Elisabeth-Apotheke ............... 03 44 64 / 2 90 04 
Oberstraße 54, 06632 Freyburg (Unstrut)

Laucha
Löwen-Apotheke ................... 03 44 62 / 2 03 39
Golzener Straße 1, 06636 Laucha an der Unstrut

Nebra
Georg-Apotheke .................... 03 44 61 / 2 24 05
Am Markt 3, 06642 Nebra (Unstrut)

Bibliotheken

Freyburg (Unstrut),  
Hinter der Kirche 2 ................03 44 64 / 2 80 51
Nebra (Unstrut),  
Breite Straße 19.....................03 44 61 / 2 22 16

Kindertagesstätten/Horte/
Grundschulen

Kindertagesstätte  
„Unstrut-Knirpse“ Nebra ........ 03 44 61 / 2 20 01
Kindertagesstätte „Schlosszwerge“  
Burgscheidungen .................. 03 44 62 / 2 18 00
Kindertagesstätte  
„Freundschaft“ Karsdorf ....... 03 44 61 / 5 52 89
Kindertagesstätte  
„Glöckchen“ Laucha .............. 03 44 62 / 2 07 09
Kindertagesstätte  
„Reinsdorfer Landzwerge“ .... 03 44 61 / 2 27 93
Kindertagesstätte 
„Hühnerjagd“ Freyburg .......... 03 44 64 / 2 74 75
Kindertagesstätte 
„Pittiplatsch“ Gleina .............. 03 44 62 / 2 06 61
Kindertagesstätte „Sonnenschein“  
Freyburg ................................. 03 44 64 / 2 82 01
Kindertagesstätte 
„Zwergenschloss“ Balgstädt ..03 44 64 / 2 76 84
Kindertagesstätte 
„Buddelflink“ Goseck............. 0 34 43 / 20 02 88
Kindertagesstätte 
„Kleine Rebläuse“ Freyburg .. 03 44 64 / 6 68 33
Tagesmutti Ines Ballin, 
Wangener Unstrutspatzen .... 03 44 61 / 2 33 54

Hort Hühnerjagd Freyburg .... 03 44 64 / 2 72 93
Hort Laucha ......................... 03 44 62 / 60 19 25
Hort Nebra ............................. 01 73 / 2 15 56 01

Grundschule Freyburg ..............03 44 64-2 72 90
Grundschule Laucha ............... 03 44 62-2 00 34
Grundschule Nebra ..................03 44 61-2 21 43
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER VERBANDSGEMEINDE UNSTRUTTAL

Sprechzeiten der Verbandsgemeinde Unstruttal  
zwischen Weihnachten und Neujahr

Das Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Unstruttal, Markt 1 in 06632 Freyburg (Unstrut) bleibt
vom 23.12.2024 bis einschließlich 06.01.2025 geschlossen.

Einwohnermeldeamt in Nebra (Unstrut) 07.01.2025 geschlossen
Einwohnermeldeamt in Freyburg (Unstrut)  27.12.2024 von 9:00 - 12:00 Uhr geöffnet 

30.12.2024 von 9:00 - 12:00 Uhr geöffnet 
02.01.2025 von  9:00 - 12:00 Uhr und  

13:00 - 16:00 Uhr geöffnet
  03.01.2025 von 9:00 - 12:00 Uhr geöffnet
Standesamt  27.12.2024, 30.12.2024 von 9.00 – 12.00 Uhr geöffnet 
Wir bitten um Beachtung!

Jana Schumann
Verbandsgemeindebürgermeisterin

Information über freiwillige Spenden 

Erfreulicherweise gehen bei der Verbandsge-
meinde Unstruttal und Ihren Mitglieds-gemein-
den immer wieder Geldspenden ein. Dafür 
möchten wir uns bei allen Spendern recht herz-
lich bedanken. Mit den Geldern können „Wün-
sche“ realisiert werden, die so zeitnah keine 
Verwirklichung gefunden hätten. 

Eine Bitte haben wir jedoch an die Spender: Ge-
ben Sie bitte bei einer Überweisung im Verwen-
dungszweck unbedingt den Spendenzweck und 
Ihre vollständige Adresse an. Das erleichtert 
uns die Arbeit und verhindert unnötiges Recher-
chieren.
Ebenfalls möchte ich informieren, dass seit 
dem 1. Januar 2021 Spenden bis 300 Euro keine  
offizielle Bestätigung mehr benötigen. Sie  
können zum Nachweis dieser Spenden einfach 
einen Kontoauszug beim Finanzamt vorlegen, 
sofern dieser das Datum sowie die Kontonum-
mer und den Namen sowohl der gemeinnützi-
gen Organisation als auch des Spenders enthält.

Neues aus dem Einwohnermeldeamt

Das  Einwohnermeldeamt der Verbandsge-
meinde Unstruttal in Freyburg (Unstrut),  
Markt 1, hat an folgenden Samstagen in der 
Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr geöffnet:

 01.02.2025
01.03.2025

Das Einwohnermeldeamt in Nebra (Unstrut) hat 
am  07.01.2025 geschlossen.

Ihr Einwohnermeldeamt

ÖSA-Scheck für die  
Verbandsgemeinde Unstruttal

3.540 Euro für eine erfolgreiche  
Schadenprävention

Die Verbandsgemeinde Unstruttal wird für ihre 
erfolgreiche Schadenprävention in 2023 be-
lohnt und erhält dafür 3.540 Euro. Die Öffent-
lichen Versicherungen Sachsen-Anhalt (ÖSA) 
honorieren damit, dass die Verbandsgemeinde 
die Schäden an kommunalem Eigentum gering-
halten konnte. Den symbolischen Scheck dafür 
übergaben ÖSA-Agenturleiterin Stefanie Weber 
und ÖSA-Direktionsbeauftragter Holger Günther 
heute an die Verbandsgemeindebürgermeiste-
rin Jana Schumann und an den Personalleiter 
Daniel Helbig. 

„Als heimische Versicherung beteiligt die ÖSA 
Gemeinden, Städte und Landkreise an ihrem 
positiven Geschäftsverlauf, wenn die Kommu-
nen im vorausgegangenen Jahr die Schäden 
und Verluste zum Beispiel durch Feuer oder Ein-
bruchdiebstahl einschränken konnten“, sagte 
Stefanie Weber: „Dazu trägt eine vorausschau-
ende Prävention bei. Denn Schäden zu verhüten 
ist immer und für alle besser, als entstandenen 
Schaden zu vergüten.“ 
Die Schadenprävention ist ein gemeinsames 
Anliegen von Versicherer und Kommune. Des-
halb berät und unterstützt die ÖSA die Kommu-
nen auch bei der Anschaffung von Brand- und 
Einbruchmelde-anlagen oder von Feuerwehrgerät.

Die von der Schadenquote abhängige Gewinn-
beteiligung fließt dann in vielen Kommunen in 
gemeinnützige Projekte oder geht an Vereine. 
„Das Geld wird entsprechend der Anteile an die 
zugehörigen Kommunen in der Verbandsge-
meinde verteilt, die dann ihrerseits die Gelder 
vor Ort einsetzen“, erklärte Jana Schumann und 
bedankte sich bei den ÖSA-Repräsentanten. 

Insgesamt betreuen die ÖSA Versicherungen 
mehr als eine Million Verträge privater, gewerb-
licher und kommunaler Kunden.    

Bürgerinformation zur  
Grundsteuerreform ab 01.01.2025

Zu Beginn des Jahres 2025 werden die Grundsteu-
erbescheide gemäß Grundsteuerreform verschickt.

Das hat zur Folge, dass Einheitswertbescheide, 
Grundsteuermessbescheide, Bescheide über 
die Zerlegung der Grundsteuer und Grundsteuer-
bescheide, die nach altem, bis zum 31.12.2024 
fortgeltendem Recht erlassen worden waren, 
kraft Gesetzes zum 31.12.2024 mit Wirkung für 
die Zukunft aufgehoben werden. 

Bei der Verbandsgemeinde Unstruttal einge-
reichte Widersprüche gegen den Grundsteuer-
messbescheid ziehen ggf. einen kostenpflich-
tigen Widerspruchsbescheid nach sich. Richtet 
sich die Widerspruchsbegründung gegen den 
vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuer-
messbetrag, erfolgt eine Ablehnung unserer-
seits, da Einwendungen gegen die Grundlagen-
bescheide des Finanzamtes grundsätzlich an 
das Finanzamt zu richten sind.

Widersprüche gegen den von der Gemeinde 
festgesetzten Hebesatz sind an die Verbands-
gemeinde Unstruttal zu richten.
Maßgebend zur Berechnung der Grundsteuer 
ist der vom Finanzamt Naumburg zugearbei-
tete Grundsteuermessbetrag. Dieser wird mit 
dem von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz 
multipliziert.

1) Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt

Bitte beachten Sie, dass durch den Widerspruch 
die Pflicht zur Zahlung nicht aufgehoben wird!

Auf unser Homepage: 
https://www.verbgem-unstruttal.de/ finden Sie 
den Flyer vom Städte- und Gemeindebund.

Jeden Montag 
Vorteilsangebote für Leser 
des Naumburger Tageblattes
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2024

23.12. von 18:00 Uhr 
bis 01.12. 8:00 Uhr     

Tierarztpraxis  
Jörg Heinicke   
Wetzendorf 
Lange Gasse 14                   
Tel. 0172-9826468

25.12. von 08:00 Uhr 
bis 26.12. 08:00 Uhr

Tierarztpraxis  
Alexandra Siebert  
Bad Bibra  
Unter den Bergen 43            
Tel. 0170-5265614

26.12. von 08:00 Uhr 
bis 27.12. 08:00 Uhr

Dr. med. vet.  
Ilka Pfeffer  
Naumburg OT Bad Kösen
Burgstraße 18A Tel. 
034463 27209

27.12. von 18:00 Uhr 
bis 30.12. 08:00 Uhr 

Tierarztpraxis 
Katrin Sperrhacke 
Naumburg 
Amsdorfstr.4                         
Tel. 03445-778189

30.12. von 18:00 Uhr 
bis 01.01. 08:00 Uhr

Tierarztpraxis 
Mertendorf  
Mertendorf
Naumburger Str. 35 
Tel. 03445 7589593

2025

01.01.von 08:00 Uhr 
bis 03.01. 08:00 Uhr

Tierarztpraxis  
Kohlmann          
Naumburg 
Weinberge 35                      
Tel. 03445-711157

03.01. von 18:00 Uhr 
bis 06.01. 08:00 Uhr

Dr.v.Engelhardt      
Osterfeld
Pretzscher Str. 14 
Tel.: 034422 61550

06.01. von 08:00 Uhr  
bis 08.01. 08:00 Uhr

Dr. med. vet. Ilka 
Pfeffer  
Naumburg OT Bad 
Kösen
Burgstraße 18A 
Tel. 034463 27209

10.01.von 18:00 Uhr 
bis 13.01. 08:00 Uhr

Tierarztpraxis Jörg 
Heinicke  
Wetzendorf 
Lange Gasse 14                   
Tel. 0172-9826468

17.01. von 18:00 Uhr 
bis 20.01. 08:00 Uhr

Tierarztpraxis Karin 
Bendix  
Memleben 
Freiheit 10                            
Tel. 0173-9065487

24.01. von 18:00 Uhr 
bis 27.01. 08:00 Uhr

Tierarztpraxis  
Kohlmann          
Naumburg 
Weinberge 35                      
Tel. 03445-711157

31.01. von 18:00 Uhr 
bis 03.02. 08:00 Uhr

Kleintierpraxis am 
Forellenbach 
Finneland 
Borgau 13  
Tel. 034465-852940

Tierärztlicher Bereitschaftsdienstplan

Fundbüro der  
Verbandsgemeinde Unstruttal
Markt 1
Ordnungsamt, Zimmer 101, Frau Wolf
06632 Freyburg (Unstrut)
Tel. 034464-30038
www.verbgem-unstruttal.de

Jeder kennt diesen Schreckmoment, in dem 
man bemerkt, dass der Schlüssel oder das 
geliebte Handy etc.- verschwunden ist. Häufig 
fängt dann die große Suche an, doch nur We-
nige schauen bei dem nächstgelegenen Fund-
büro vorbei – und so warten zahlreiche Dinge 
bei uns auf ihre Besitzerinnen und Besitzer.
Sollten Sie ein verlorenes Utensil suchen, dann 
können Sie uns gerne unter folgender Telefon-
nummer kontaktieren: 034464/30038.

Fundort: Toppendorf

Sprechzeiten der Versichertenältesten
Unsere Versichertenältesten stehen Ihnen zusätzlich zu den Mitarbeitern in 
den zahlreichen Auskunfts- und Beratungsstellen als Ansprechpartner in allen Fragen der Ren-
tenversicherung zur Verfügung. Sie sind auch bei der Kontenklärung und Antragstellung behilf-
lich. Der Service unserer Versichertenältesten sowie die Bereitstellung von Antragsvordrucken 
ist kostenfrei. Versichertenälteste suchen Sie nie unaufgefordert in Ihrer Wohnung aus, es sei 
denn, es liegt dafür eine telefonische oder schriftliche Vereinbarung vor. Die Versichertenältes-
ten können sich durch einen „Ausweis für Versichertenälteste der deutschen Rentenversiche-
rung Mitteldeutschland“ legimitieren.
 In Ihrem Wohnbereich berät und unterstützt Sie:
Karin Schwinzer, Tel.: 0172/2733574

 Sprechzeiten:    samstags während der Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes 
der Verbandsgemeinde 

Sprechtage der Schiedstelle VG  
Unstruttal in Nebra (Unstrut)

An folgenden Tagen finden im Rathaus der 
Stadt Nebra (Unstrut), Promenade 13, Dachge-
schoss links, die Sprechtage der Schiedsstelle 
VG Unstruttal statt. Hier können zivilrechtliche 
Streitigkeiten unter absoluter Verschwiegenheit 
einfach und kostengünstig geschlichtet werden.

Montag, 13.01.2025 17.00 – 19.00 Uhr

Montag, 10.02.2025 17.00 – 19.00 Uhr

Montag, 10.03.2025 17.00 – 19.00 Uhr

Montag,14.04.2025 17.00 – 19.00 Uhr

Montag, 12.05.2025 17.00 – 19.00 Uhr

Montag, 16.06.2025 17.00 – 19.00 Uhr

Montag, 14.07.2025 17.00 – 19.00 Uhr

Montag, 11.08.2025 17.00 – 19.00 Uhr

Montag, 08.09.2025 17.00 – 19.00 Uhr

Montag, 13.10.2025 17.00 – 19.00 Uhr

Montag, 10.11.2025 17.00 – 19.00 Uhr

Montag, 08.12.2025 17.00 – 19.00 Uhr

Mit einer Kleinanzeige kommt alles,  
was Sie suchen, tauschen oder 
verkaufen wollen, groß raus.

KLEINE ANZEIGE – 
GROSSE WIRKUNG

Anzeigenannahme

E-Mail: anzeigen@mz.de

Telefon: 
0345 565 5454

Mo. – Fr. 7 – 18 Uhr  
Sa. 7 – 12 Uhr
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GEMEINDE BALGSTÄDT

Satzung über die Entschädigung  
für ehrenamtliche Tätigkeit der  

Gemeinde Balgstädt

Gemäß § 35 des Kommunalverfassungsgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalver-
fassungsgesetz - KVG LSA) vom 17. Juni 2014 
(GVBl. LSA S. 288), in der derzeit geltenden Fas-
sung, i.V.m. der Verordnung über die Entschädi-
gung bei ehrenamtlicher Tätigkeit in den Kom-
munen (Kommunal-Entschädigungsverordnung 
– KomEVO) vom 29. Mai 2019,  in der derzeit 
geltenden Fassung, beschließt der Gemeinderat 
der Gemeinde Balgstädt am 13.11.2024 folgen-
de Satzung über die Entschädigung für ehren-
amtliche Tätigkeit in der Gemeinde Balgstädt.

§ 1 Allgemeines
(1)  Alle in der Gemeinde ehrenamtlich Tätige 

haben gemäß den gesetzlichen Regelungen 
des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt sowie der Kommu-
nal-Entschädigungsverordnung einen An-
spruch auf eine Aufwandsentschädigung.

(2)  Die Aufwandsentschädigung für Gemein-
deräte wird in Form eines monatlichen 
Pauschalbetrages und als Sitzungsgeld ge-
währt.

(3)  Die Aufwandsentschädigung der sachkun-
digen Einwohner wird in Form eines Sit-
zungsgeldes gewährt.

(4)  Die Aufwandsentschädigung des ehren-
amtlichen Bürgermeisters und dessen Stell-
vertreters wird in Form einer monatlichen 
Pauschale gewährt.

§ 2 Sitzungsgeld
(1)  Das Sitzungsgeld für Gemeinderäte für Sit-

zungen des Gemeinderates und seiner Aus-
schüsse beträgt pro Sitzung und Tag 21,00 €.

(2)  Einem sachkundigen Einwohner, der zum 
Mitglied eines beratenden Ausschusses 
bestellt wurde, wird Aufwandsentschädi-
gung ausschließlich in Form von Sitzungs-
geld, das 21,00 € je Sitzung und Tag nicht 

überschreiten darf, gewährt.
(3)  Als Nachweis für die Sitzungsteilnahme 

dient die Unterschrift in der jeweiligen Teil-
nehmerliste. Diese übergibt der zuständige 
Protokollführer zur Abrechnung an den Sit-
zungsdienst.

§ 3 Pauschale Aufwandsentschädigung für 
Gemeinderäte

Der monatliche Pauschalbetrag beträgt 50,00 €.

§ 4 Pauschale Aufwandsentschädigung  
für den ehrenamtlichen Bürgermeister und 

seinen Stellvertreter
(1)  Der monatliche Pauschalbetrag für die Auf-

wandsentschädigung des ehrenamtlichen 
Bürgermeisters beträgt 1.290,00 €.

(2)  Übt der ehrenamtliche Bürgermeister seine 
Tätigkeit länger als einen Monat ununter-
brochen nicht aus, entfällt der Anspruch 
auf die Zahlung einer Aufwandsentschä-
digung für die über einen Monat hinausge-
hende Zeit. 

(3)  Im Fall der Verhinderung des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters für einen zusam-men-
hängenden Zeitraum von mehr als einem 
Monat wird dem Stellvertreter für die über 
einen Monat hinausgehende Zeit eine Auf-
wandsentschädigung bis zur Höhe derje-
nigen des Vertretenen gewährt werden.  
Aufwandsentschädigungen des Stellver-
treters nach den §§ 2 und 3 dieser Satzung 
werden auf die Aufwandsentschädigung 
im Verhinderungsfall angerechnet. Die Auf-
wands- entschädigung für den Verhinde-
rungsfall wird nachträglich am ersten Tag 
des folgenden Monats gezahlt. 

(4)  Soweit die Aufwandsentschädigung in 
Form einer monatlichen Pauschale ge-
währt wird, ist sie spätestens am ersten 
Tag des Folgemonats zu zahlen. Entsteht 
oder entfällt der Anspruch während eines 
Kalendermonats, ist die monatliche Pau-
schale für jeden Tag, an dem kein Anspruch 
besteht, um ein Dreißigstel zu mindern.  

§ 5 Grundsatz für den Ersatz  
des Verdienstausfalles 

(1)  Erwerbstätigen Personen wird auf Antrag 
der durch die ehrenamtliche Tätigkeit tat-
sächlich entstandene und nachgewiesene 
entgangene Arbeitsverdienst ersetzt. 

§ 6 Verdienstausfallpauschale
(1)  Erwerbstätigen Personen und Selbständi-

gen, die die Höhe des Verdienstausfalles 
nicht nachweisen oder glaubhaft machen 
können, wird auf Antrag Verdienstausfall 
abweichend von § 5 in Form eines pauschalen 
 Stundensatzes ersetzt (Verdienstausfall-
pauschale). Die Verdienstausfallpauschale 
darf 25,00 € nicht übersteigen.

(2)  Personen, die keinen Verdienst haben, de-
nen aber durch die für die ehrenamtliche 
Tätigkeit aufgewendete Zeit ein Nachteil 
entsteht, wird auf Antrag eine angemes-
sene Pauschale in der Form eines Stun-
denersatzes gewährt. Dieser darf die Ver-
dienstausfallpauschale nach Absatz 1 
nicht übersteigen. 

 
 

 
VerbG Unstruttal - Weihnachtsbaumentsorgung im Januar 2025 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auch im Januar 2025 bietet Ihnen die AW SAS - AöR eine kostenfreie Entsorgung von ausgedienten 
Weihnachtsbäumen an. 
 
Neben den Abgabemöglichkeiten der Weihnachtbäume auf den Wertstoffhöfen in Weißenfels, Zeitz und 
Naumburg, auf den Grün- und Astschnittannahmeplätzen der AW SAS – AöR sowie im Kompostwerk 
in Weißenfels, kann eine Weihnachtsbaumentsorgung an den vorgegebenen kommunalen 
Sammelplätzen, zum nachfolgend festgelegten Termin/Entsorgungstag in Anspruch genommen 
werden.  
 
Von den kommunalen Sammelplätzen werden nur abgeschmückte, ausgediente Weihnachtsbäume 
(keine Kunststoffbäume) eingesammelt, welche bis 6:00 Uhr am Entsorgungstag bereitgestellt wurden. 
 
Später bereitgestellte Weihnachtsbäume sowie nicht zur Sammlung aufgerufene und somit 
widerrechtlich abgelagerte Abfälle sind durch den Baulastträger kostenpflichtig zu entsorgen. 
 
Nachfolgende Sammelplätze werden zum feststehenden Termin/Entsorgungstag  
am Freitag den, 10.01.2025 ab 6:00 Uhr zur Sammlung angefahren. 
 

 VerbG Unstruttal Entsorgungstag: Freitag den, 10.01.2025 ab 6:00 Uhr 
1 Nebra Friedensring, Parkplatz 
2 Laucha Parkplatz, an der Golzener Straße (Bahnschranken)  
3 Freyburg Nordstr., Fläche neben Friedhof 
4 Gleina Parkplatz, Straße der Einheit, an der Diskothek "Mona Lisa" 

 
Zusätzlich können Weihnachtbäume auf den folgenden Grün- und Astschnittannahmeplätzen kostenfrei 
abgegeben werden: 
 

1. Wertstoffhof Naumburg, Hallesche Straße 60  
Mo., Di., Do., Fr. 10:00 bis 17:30 Uhr, Mi. geschlossen, Sa. 09:00 bis 15:00 Uhr 

2. Grün- und Astschnittplatz Bad Kösen, Am Ziegeleiloch 
Samstag, den 11.01.2024, 09:00 bis 12:00 Uhr 

3. Grün- und Astschnittplatz Freyburg, Merseburger Straße 
Mittwoch, den 08.01.2024, 12:00 bis 16:00 Uhr (Sonderöffnung) 
 

Die Veröffentlichung des Entsorgungstermins und der Sammelplätze bitten wir rechtzeitig über ihr 
Amtsblatt bzw. Aushänge u. ä. bekannt zu machen. 
 
 
 

 
AW SAS - AöR 

Sprechzeiten 
der Gemeinde Balgstädt
Ort:   Am Schloß 20 | 06632 Balgstädt

Bürgermeister Hr. Balke, Tel.: 0172-347 1999
Mail: bgm.balgstaedt@verbgem-unstruttal.de

- nach telefonischer Vereinbarung -
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§ 7 Reisekostenvergütung
(1)  Den in ein Ehrenamt oder zu sonstiger eh-

renamtlicher Tätigkeit Berufenen wird Rei-
sekostenvergütung nach den für hauptamt-
liche Beamte des Landes geltenden 
Grundsätzen gewährt werden.

(2)  Aufwendungen für Dienstreisen am Dienst- 
oder Wohnort sind grundsätzlich nach § 35 
Abs. 2 KVG LSA mit der Zahlung der Auf-
wandsentschädigung abgegolten. Dies gilt 
nicht für Kosten für Dienstreisen außerhalb 
des Dienst- oder Wohnortes, für Fahrtkos-
ten zum Sitzungsort, höchstens jedoch in 
Höhe der Kosten von der Wohnung zum 
Sitzungsort und zurück, sowie für Kosten 
für Fahrten im Zuständigkeitsbereich der 
Vertretung, soweit diese in der Ausübung 
des Mandats begründet sind und mit Zu-
stimmung des Vorsitzenden der Vertretung 
oder eines Ausschusses erfolgen. Die Zu-
stimmung ist nur für den jeweiligen Einzel-
fall zu erteilen. Zur Nachweisführung soll 
die Zustimmung des Vorsitzenden schrift-
lich oder elektronisch erfolgen.

§ 8 Ersatz von Sachschäden
Für den Ersatz von Sachschäden der in ein Eh-
renamt oder zu sonstiger ehrenamtlicher Tätig-
keit Berufenen wird die Sachschadensrichtlinie 
(Erl. des MF vom 2.11.2012, MBl. LSA S. 585) 
entsprechend in der jeweils geltenden Fassung 
angewandt.

§ 9 Sprachliche Gleichstellung
Personen- und Funktionsbezeichnungen dieser 
Satzung werden verallgemeinernd verwendet 
und beziehen sich auf alle Geschlechter.

§ 10 Steuerliche Behandlung
Der Erlass des Ministeriums der Finanzen über 
die steuerliche Behandlung von Entschädigun-
gen, die den ehrenamtlichen Mitgliedern kom-
munaler Vertretungen gewährt werden (Erl. des 
MF vom 09.11.2010, MBl. LSA S. 638, geändert 
durch Erl. vom 31.03.2022, MBl. LSA 2022, S. 
302) findet in der jeweils geltenden Fassung An-
wendung.

§ 11 Inkrafttreten
(1)  Diese Satzung tritt zum 01.07.2024 in 

Kraft.
(2)  Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung 

über die Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit der Gemeinde Balgstädt vom 
08.08.2019, in der Fassung der 1. Ände-
rungssatzung vom 09.07.2020, in der der-
zeit geltenden Fassung, außer Kraft.

Balgstädt, d. 14.11.2024 

Bürgermeister  (Siegel)

STADT FREYBURG (UNSTRUT)

Grußwort des Bürgermeisters der 
Stadt Freyburg (Unstrut) 
zum Jahreswechsel  2024 / 2025

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Freyburg (Unstrut) mit ihren Ortsteilen Do-
bichau, Nißmitz, Pödelist, Schleberoda, Wei-
schütz, Zeuchfeld und Zscheiplitz,
folgender Spruch wird Albert Einstein zuge-
schrieben: 
„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles 
beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, 
dass sich etwas ändert.“
Bedeutet dies nun, dass wenn sich etwas än-
dern soll, Altes ersetzbar ist? Oder das, wenn 
Bewährtes beibehalten wird, sich nichts entwi-
ckelt? Lassen sie uns rückblickend auf 2024 
recherchieren, welche Veränderungen positiv 
zu bewerten waren und welche nicht die ge-
wünschte Entwicklung nahmen. Dies natürlich 
immer in Vorausschau auf 2025.
Anfang dieses Jahres konnte nach einer grund-
haften Baumaßnahme vom April 2023 bis März 
2024 der südliche Straßenteil der Oberstraße für 
den Verkehr freigegen werden. Dieser umfasste 
den Streckenabschnitt Marktplatz im Süden bis 
Einmündung Sektkellereistraße im Norden, so-
wie der abzweigenden Quergassen. Besondere 
Herausforderung stellte die massive Bündelung 
der Versorgungs-leitungen im Straßenverlauf, 
die Grabungen nach den Mauerresten des eins-
tigen Obertores und die Schaffung von Pflanz-
plätzen für Stadtbäume dar. Herzlichen Dank 
an das Planungsbüro IPN Naumburg und an die 
ausführende Firma Straßen- u. Tiefbau Melio-
ration Laucha für die fachliche Umsetzung der 
Maßnahme. Letzterer sei ebenso für die präzise 
Einhaltung der geplanten Baukosten gedankt. 
Gleicher Dank gilt allen ansässigen Handwer-
kern und im Hoch und Tiefbau tätigen Firmen 
für die Zusammenarbeit im letzten Jahr.
Derzeit laufen die Arbeiten am grundhaften 
Ausbau der Straßen „Kleine Kirchstraße“, „Klei-
ne Johannisstraße“ und „Kirchstraße“. Dies 
in Zusammenwirken mit Wasser- und Abwas-
serverband Saale-Unstrut-Finne, Telekom und 

Mitnetz. Sollten die Wetterverhältnisse passen, 
werden die Straßen für den Verkehr in wenigen 
Wochen freigegeben. Die Gestaltung und Be-
pflanzung des zentralen Gerichtskellerplatzes 
soll in 2025 / 2026 realisiert werden. Sie können 
sich nach Fertigstellung auf einen multifunktio-
nalen Platz mit Aufenthaltsqualität freuen.
Nach Eröffnung des neuen EDEKA Marktes und 
Entwicklung des Wohngebietes „Am Kirsch-
weg“, wurde sehr oft die nicht vorhandene fuß-
läufige Verbindung aus Richtung Innenstadt 
bemängelt. Derzeit läuft die Ausschreibung 
der Planungsleistungen, um zwischen Tank-
stelle bis Abzweig Marienberge stadtauswärts 
einen straßenbegleitenden Geh- und Radweg 
zu errichten. Weiterführend soll dieser Radweg 
die Bundesstraße queren. Mit einer neu zu er-
richtenden Verkehrsinsel auf der Abbiegespur 
in Richtung Merseburg wird damit das Über-
queren der Straße zu Fuß für Anwohner „Am 
Ententeich“ sicherer. Durch den GEO-Naturpark 
Saale-Unstrut-Triasland wurde 2022 eine Un-
tersuchung möglicher Trassenverläufe für eine 
kreisübergreifende Radwegeverbindung von 
Freyburg nach Mücheln in Auftrag gegeben. 
Zum jetzigen Zeitpunkt laufen gemeinsam mit 
dem Saalekreis und der Stadt Mücheln, die Pla-
nungen, um die bevorzugte Routenführung um-
zusetzen.

Zum Jahresempfang des Burgenlandkreises 
wurde der Image – Werbefilm für den Burgen-
landkreis unter dem Namen „Eine Reise in die 
Toskana des Nordens“ vorgestellt. Ein Film der 
auf emotionaler Basis die Besucher und Gäs-
te erreicht und gleichzeitig für die Besonder-
heiten der Region wirbt. Seine Wirkung hat er 
nicht verfehlt, wurden doch innerhalb Sachsen 
Anhalts in der Saale – Unstrut Destination die 
höchsten Besucher Zuwächse für die Jahre 
2023 und 2024 registriert. Man geht von einer 
Steigerung in Höhe von 14% aus. Für Freyburg 
ergibt die Hochrechnung für 2024 im Vergleich 
des Durchschnittes der letzten 10 Jahre sogar 
fast 20%! Die Bereiche wassertouristische Ver-
kehrsträger, Museen, Ausstellungen und Frei-
zeit Attraktionen profitieren von der Steigerung 
am stärksten. 
Tourismus als Wirtschaftskraft ist großer Be-
standteil im beschlossenen „Integrierten Stad-
tentwicklungskonzept“. Ein Handlungs- und 
Leitfaden mit Analysen und Weiterentwick-
lungskonzeptionen der Stadt Freyburg und 
Ortsteile bis 2040. Darin enthalten, die Schaf-
fung von Rahmenbedingungen für Gäste, wie 
zum Beispiel die Neugestaltung des Parkplat-
zes „Freyburg Nord“ in der Querfurter Straße 
oder die Planung des Schützenplatzes in der 
Innenstadt. Natürlich wäre Freyburg als Erho-
lungsort nichts ohne seine ansässigen Gastge-
ber, der Gastronomie und Hotellerie. Daher ist 
es besonders erfreulich, dass neben den beste-
henden Einrichtungen das Restaurant „Athos“ 
weitergeführt wird, der „Ratskeller“ zum Jahres-
wechsel wiedereröffnen wird, die „Brateria“ sich 
gut etabliert hat und für das „Schützenhaus“ 
Verhandlungen laufen. Allen im Tourismus tä-
tigen sei für ihr Engagement, herzlich gedankt! 
Neben den jährlich wiederholenden Veran-
staltungen wird 2025 das Jubiläum 800 Jahre 
Stadtkirche St. Marien Freyburg gefeiert. Dazu 
wird es am 16.08. ein Festwochenende geben. 
Unter gleichem Thema wird am 11.05. der Wel-
terbe-Wandertag auf dem Kirchplatz durchge-

Sprechzeiten der Stadt Freyburg (Unstrut)

Ort:  Rathaus, Zimmer 110, 
Markt 1 | 06632 Freyburg (Unstrut)

Sekretariat:
Frau Fuchs:  03 44 64 / 3 00 10
Dienstag     9.00 – 12.00 Uhr u.  

13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag     9.00 – 12.00 Uhr u.  

13.00 – 15.00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde:
Herr Mänicke nach Vereinbarung

Bürgersprechstunde:
jeden Dienstag von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
im Rathaus Freyburg (Unstrut),
Büro des Bürgermeisters

Terminvereinbarung unter der
Tel.-Nr. 034464/30010

SIE ZIEHEN UM? 
WIR KOMMEN MIT!
Der Umzugs-Service des Naumburger Tageblattes

Telefon: 
0345 565 5454

Mo. – Fr. 7 – 18 Uhr  
Sa. 7 – 12 Uhr
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führt. Beginnend mit der Stadtkirche werden 
mit 90% Förderung sehr aufwendig digitale Tou-
ren / Führungen durch den Freyburger Fremden-
verkehrsverein e.V. erarbeitet. Das Ministerium 
für Wirtschaft und Tourismus stellt diese Mittel 
unter dem Thema „Erstellung und Vermarktung 
von thematischen digitalen Touren in Freyburg“ 
bereit.
Allen im touristischen Bereich Tätigen sei gro-
ßes Lob ausgesprochen, dass sie trotz Arbeits-
kräftemangel für Gäste der Region ihren Service 
anbieten.

In 2024 war unser 100. Jubiläums – Jahn – 
Turnfest von besonderer Herausforderung. 
Ca. 2000 Gäste aus 160 Vereinen machten die 
Jahn-Stadt zum Turn-Mekka. Einmalig dabei die 
Mischung aus Breitensport und Spitzensport 
organisiert vom Landesturnverband Sachsen 
Anhalt. Beispielgebend seien als Teilnehmer 
genannt, der Weltmeister und Olympiateilneh-
mer Lukas Dauser, die Spitzensportlerin Elisa-
beth Seitz und der Weltmeister – Trainer Hubert 
Brylok. Genauso einmalig die Breite der Ange-
bote, hier seien als Beispiele genannt, die Lan-
desmeisterschaften im Orientierungslauf, das 
Beach-Volleyball-Turnier unter Leitung der TSG 
Jahnstadt Freyburg mit 16 Mannschaften je 4 
Sportler, der 40. Jahn-Gedenklauf unter Leitung 
der LGV Gleina mit neuem Teilnehmerrekord, 
das Turnersingen unter Leitung Frau Fabian und 
das Turnerwandern unter Leitung Herr Ebert. 
Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden! Diese 
Veranstaltung funktioniert nur in dem Zusam-
menwirken vieler Beteiligter und Unterstützer, 
dies sind neben dem Landesturnverband - die 
Jahn Gesellschaft, Firma Händler und Schnei-
der, BRU Naumburg, Freyburger Fremdenver-
kehrsverein e.V., FC RSK e.V., Jahn-Sekundar-
schule, Jahn- Grundschule, Stadthof Freyburg, 
Elektro Freund, Werbeagentur Einwandfrey, 
Rotkäppchen Sektkellerei, Jahn – Museum, 
Verbandsgemeinde Unstruttal  und viele private 
Initiativen… So können wir uns auch in 2025 da-
rauf freuen, dass Olympia Medaillen Gewinner 
ihre Bronzeplatte auf dem Ehren Weg der Tur-
ner zum Jahn – Wohnhaus in der Schlossstraße 
einweihen und von der Stadt eine Ehren Urkun-
de überreicht bekommen.
Am 22. November wurde durch die Bundesmi-
nisterin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bau-
en, Frau Klara Geywitz, dass Jahn Museum in 
das Bundesprogramm für beispielgebende Pro-
jekte der Baukultur aufgenommen. Es gehört 
damit zu einem der 228 Premiumprojekte auf 
Bundesebene seit 2014. Dieser authentische 
Ort deutscher Demokratiegeschichte soll und 
wird zukünftig helfen, die Wertschätzung unse-
rer nationalen Geschichte und unseres demo-
kratischen Systems höher einzustufen.
Denn neueste Studien besagen, dass nur 29,7 
% der im Osten lebenden Bürger sagen, dass 
das demokratische System im Alltag gut funk-
tioniert. Ein erschreckender Wert, welcher zeigt, 
dass Rundfunk, Fernsehen und Internet NICHT 
alleinige Wissensvermittler sind. Authentische 
Orte sind als Lern- und Bildungsorte von zu-
nehmender immenser Wichtigkeit. Die bereits 
neu konzipierte Dauerausstellung wird nach der 
Sanierung des Bestandsbaus des Jahn Hauses 
genau diese Funktion erfüllen. An dieser Stelle 
sei ein Dank an alle Gemeinderätinnen und Ge-
meinderäte der Stadt Freyburg für konstruktive 

Zusammenarbeit – auch in dieser Zusammen-
setzung nach der Kommunalwahl - und für die 
Bereitstellung der Eigenmittel zu diesem Vor-
haben gerichtet. Gleicher Dank geht an alle Mit-
streiter der Verwaltung der Verbandsgemeinde 
Unstruttal, welche trotz zunehmender bürokrati-
scher Hürden, Projekte in den Orten voran brin-
gen. Danke.

Wenn ich eingangs erwähnten Spruch weiter 
interpretiere, dann trifft nicht nur hoffen, dass 
sich etwas ändert, sondern Handeln, damit 
sich etwas verbessert, vor allen auf die Verein-
saktivitäten in den Orten zu. Ein Dank gilt allen 
tatkräftig Aktiven vor Ort. Denn sie halten nicht 
nur die kulturellen und traditionellen Traditionen 
aufrecht, sondern entwickeln sie auch weiter. 
Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Schlebero-
da bauten die Feuerwehr Technik Halle selbst 
aus, die Kamerad/inn/en der Ortsfeuerwehr Pö-
delist gründeten zur Nachwuchsförderung ei-
nen Förderverein oder der montalbane e.V. wird 
am 20.06.2025 das Musikland Sachsen-Anhalt 
Netzwerktreffen in Freyburg ausrichten. Dazu 
wird es ein Podium für neue Besuchergruppen 
oder junge Ensembles geben und vieles mehr. 
Für die aufopferungsvolle Einsatzbereitschaft 
aller Feuerwehr Kameradinnen und Kamera-
den sei an dieser Stelle Dank ausgesprochen. 
Einsatzbereitschaft und ein Beobachten des 
aktuellen Weltgeschehens ist unserer 4. Paten-
kompanie des Sanitätsregiment 1 aus Weißen-
fels zu Eigen. Um die Verbindung der Stadt zu 
demonstrieren, wird am 24.04.2025 ein Gelöb-
nis in Freyburg stattfinden. Als weiteren Termin 
sollte man sich das Benefizkonzert des Luftwaf-
fenmusikkorps Erfurt in der Rotkäppchen Erleb-
niswelt notieren, es ist der 22.10.2025. 

Werte Bürgerinnen und Bürger, rückblickend 
auf 2024 kann man eine Betrachtung der Wet-
tererscheinungen nicht weglassen. Titelte das 
Naumburger Tageblatt zu den Erträgen der Win-
zer/innen noch am 26.Februar: „Nun steigen 
in Sachsen- Anhalt wieder Ertrag und Umsatz. 
Das steigert Zuversicht.“ So war nach den Ap-
ril Frostnächten diese Zuversicht wieder dahin. 
Parallel hatten die landwirtschaftlichen Betrie-
be eine Kostensteigerung von 15% verursacht 
durch Personal, Energie, Material und Treibstoff 
zu verkraften. Beabsichtigte Verordnungen wie 
Glyphosat – Verbot kamen noch obendrauf. 
Bleibt zu hoffen, dass die Winzer diese schwie-
rige Phase gut überstehen. Denn im nächsten 
Jahr soll doch ein genauso friedliches, ent-
spanntes und stimmungsvolles Winzerfest wie 
2024 stattfinden. Dank an den amtierenden 
Weinbaupräsidenten Andreas Clauß mit seinem 
Team. In wenigen Tagen, am 28.Dezember, be-
geht die Winzergenossenschaft ihr 90-jähriges 
Jubiläum. Ein auf Hans- Albrecht Zieger nach-
folgender Geschäftsführer war bis Redaktions-
schluss nicht bekannt. Anders bei Rotkäppchen 
– Mumm, hier wird Frau Silvia Wiesner die Füh-
rung übernehmen. Seitens der Stadt wünschen 
wir Ihr viel Erfolg und eine ebenso gute, ver-
trauensvolle Zusammenarbeit wie mit Christof 
Queisser. Auch im Jahn Museum wird ab 01. 
März 2025 eine Frau die Geschäfte überneh-
men. Frau Dr. Norma Henkel steht vor der riesi-
gen Aufgabe, die bestehende Sammlung auszu-
lagern, die Sanierung des Hauses zu begleiten 
und die neue Dauerausstellung zu präsentieren. 

Wir wünschen ihr viel Kraft und ein gutes An-
kommen in Freyburg.

Wie sie sehen, stehen zahlreiche Gestaltungs-
aufgaben in der Gemeinde an. Allen Einwohne-
rinnen und Einwohnern wünschen wir, auch im 
Namen des Gemeinderates, entspannte Fest- 
und Weihnachtsfeiertage sowie viele positive 
Veränderungen für 2025!

Herzlichst, Udo Mänicke

Satzung zur Erhebung der  
Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie 

der Gewerbesteuer in der Stadt  
Freyburg (Unstrut) (Hebesatzsatzung) 

vom 26.11.2024

Auf Grund der §§ 5, 8 und 99 des Kommunal-
verfassungsgesetzes Sachsen-Anhalt vom 
17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), der §§ 1, 2 und 
3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), der §§ 1 
und 16 des Gewerbesteuergesetzes i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 
4167) in der jeweils geltenden Fassung, der 
§§ 1, 25 und 28 des Grundsteuergesetzes vom 
7. August 1973 (BGBl. I S. 965) in der ab dem 
01.01.2025 geltenden Fassung des Gesetzes 
zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungs-
rechts vom 26.11.2019 (BGBl. I, S. 1794), zu-
letzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes 
vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) sowie des 
Gesetzes über die Einführung einer optionalen 
Festsetzung differenzierender Hebesätze im 
Rahmen des Grundvermögens bei der Grund-
steuer des Landes Sachsen-Anhalt (Grundsteu-
erhebesatzgesetz Sachsen-Anhalt GrStHsG 
LSA) vom 1. November 2024 (GVBl. LSA 2024, 
312) erlässt die Stadt Freyburg (Unstrut) folgen-
de Satzung:

§ 1 Hebesätze
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteu-
ern werden für 2025 wie folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer
1.1.  gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrStHsG LSA 

für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
(Grundsteuer A) auf 350 v. H.,

1.2.  gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 GrStHsG 
LSA für Grundstücke/Grundvermögen 
(Grundsteuer B) auf 400 v. H.,

2.  Gewerbesteuer auf 340 v. H.

§ 2 Fälligkeit der Kleinbeträge bei der Grundsteuer
Die Grundsteuer wird abweichend von § 28 Abs. 
1 Grundsteuergesetz, wonach sie zu je einem 
Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. 
Mai, 15. August und 15. November zu zahlen ist 
für Kleinbeträge wie folgt fällig:

1.  am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn 
dieser 15 Euro nicht übersteigt;

2.  am 15. Februar und 15. August zu je einer 
Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 
dreißig Euro nicht übersteigt.

§ 3 Inkrafttreten/ Außerkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung zur Erhebung der 
Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie der Gewer-
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besteuer in der Stadt Freyburg (Unstrut) (Hebe-
satzung) vom 31.05.2022 außer Kraft.

Freyburg (Unstrut), den 27.11.2024

………………………………..
Mänicke - Siegel -
Bürgermeister

Unbekannte haben in der Gemarkung Weischütz 
auf einem Feldweg unterhalb des Schießstan-
des (siehe Karte) mehrere Fuhren Bauschutt 
entsorgt und sich damit illegal ihres Mülls ent-
ledigt. Wer Bauschutt zum Beispiel in der Natur 
entsorgt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Diese 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu fünfhunderttausend Euro geahndet werden. 

Um sachdienliche Hinweise wird gebeten.

Ihr Ordnungsamt 

GEMEINDE GLEINA

Satzung zur Erhebung der  
Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie 

der Gewerbesteuer in der  
Gemeinde Gleina (Hebesatzsatzung) 

vom 19.11.2024

Auf Grund der §§ 5, 8 und 99 des Kommunal-
verfassungsgesetzes Sachsen-Anhalt vom 
17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), der §§ 1, 2 und 
3 des Kommunalabgabengesetzes des Lande 
Sachsen-Anhalt i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), der §§ 1 
und 16 des Gewerbesteuergesetzes i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 
4167) in der jeweils geltenden Fassung, der 
§§ 1, 25 und 28 des Grundsteuergesetzes vom 
7. August 1973 (BGBl. I S. 965) in der ab dem 
01.01.2025 geltenden Fassung des Gesetzes 
zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungs-
rechts vom 26.11.2019 (BGBl. I, S. 1794), zuletzt 
geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 
16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) sowie des Geset-
zes über die Einführung einer optionalen Fest-
setzung differenzierender Hebesätze im Rah-
men des Grundvermögens bei der Grundsteuer 
des Landes Sachsen-Anhalt (Grundsteuerhebe-
satzgesetz Sachsen-Anhalt GrStHsG LSA) vom 
1. November 2024 (GVBl. LSA 2024, 312) erlässt 
die Gemeinde Gleina folgende Satzung:

§ 1 Hebesätze
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteu-
ern werden für 2025 wie folgt festgesetzt:
3.  Grundsteuer
3.1.  gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrStHsG LSA für 

Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
(Grundsteuer A) auf   325 v. H.,

3.2.  gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 GrStHsG 
LSA für Grundstücke/Grundvermögen 
(Grundsteuer B) auf  380 v. H.,

4. Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 2 Fälligkeit der Kleinbeträge bei der Grundsteuer
Die Grundsteuer wird abweichend von § 28 Abs. 
1 Grundsteuergesetz, wonach sie zu je einem 
Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. 
Mai, 15. August und 15. November zu zahlen ist 
für Kleinbeträge wie folgt fällig:

3.  am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn 
dieser 15 Euro nicht übersteigt;

4.  am 15. Februar und 15. August zu je einer 
Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 
dreißig Euro nicht übersteigt.

Sprechzeiten Notariat Uhl  
in Freyburg (Unstrut)

Jakobstraße 3 | 06618 Naumburg
Die Notarin Frau Uhl führt in der

Bibliothek Freyburg (Unstrut),
Hinter der Kirche 1 durch. 

1x pro Monat am Freitag von 9:00 bis 12:00 
Uhr durch.

Termine für das Jahr 2025:
Januar:   10.01.2025
Februar:  07.02.2025
März:   07.03.2025
April:   04.04.2025
Mai:   09.05.2025
Juni:   06.06.2025
Juli:   04.07.2025
August:  01.08.2025
Oktober:  10.10.2025
November:  07.11.2025
Dezember:  05.12.2025

Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin über 
mein Büro in Naumburg (Saale), Jakobsstr. 3, 
entweder telefonisch unter 03445/776181 
oder per Mail an info@notarin-uhl.de.

Sprechzeiten Notar Baron von der 
Trenck in Freyburg (Unstrut)

Lindenring 47A
06618 Naumburg (Saale) 

Die Sprechtage finden jeweils mittwochs in 
der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr im ANI-
SIUM der Winzervereinigung statt. 

Januar:  22.01.2025
Februar: 19.02.2025
März:  19.03.2025
April:  23.04.2025
Mai:   21.05.2025
Juni:  18.06.2025
Juli:   23.07.2025
August:  20.08.2025
September: 17.09.2025
Oktober: 22.10.2025
November: 19.11.2025
Dezember: 17.12.2025.

Terminvereinbarungen können über das No-
tariat in Naumburg 03445/26143 in der Zeit 
von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr (Mo.-Do.) und 08:00 Uhr bis 
12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr (Fr.) 
vorgenommen werden.

Nachruf 

Tiefbewegt nehmen wir Abschied von
unserer ehemaligen Mitarbeiterin

Bernadette Zehrer

aus Freyburg (Unstrut), die immer  
pflichtbewusst Ihre Tätigkeit ausführte.

Wir werden Ihr ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Im Namen der Stadt Freyburg (Unstrut)

Udo Mänicke
Bürgermeister

Nachruf 

Tiefbewegt nehmen wir Abschied von
unserer ehemaligen Mitarbeiterin

Gisela Gröschel

aus Freyburg (Unstrut), die immer  
pflichtbewusst Ihre Tätigkeit ausführte.

Wir werden Ihr ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Im Namen der Stadt Freyburg (Unstrut)

    Udo Mänicke  Christian Balke
   Bürgermeister Bürgermeister 
    Gemeinde Balgstädt

Sprechzeiten der Gemeinde Gleina 

Ort:     Hauptstraße 47 | 06632 Gleina

Sekretariat:  Frau Rühlmann  
03 44 62 / 2 04 89 
Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr 
Mittwochs 15:00 – 18:00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde:
Herr Schüler 03 44 62 / 2 04 89 
Mittwochs   17:00 – 18:00 Uhr
sowie in dringenden Fällen  
nach telefonischer Vereinbarung
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§ 3 Inkrafttreten/ Außerkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung zur Erhebung der 
Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie der Ge-
werbesteuer in der Gemeinde Gleina (Hebesat-
zung) vom 05.06.2019 außer Kraft.

Gleina, 20.11.2024

……………………………….. 
Schüler  - Siegel -
Bürgermeister

GEMEINDE GOSECK

Ermittlung des Trinkwasserverbrauchs

Werte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 
Goseck,

auch im Jahr 2024 erfolgt die Ermittlung des 
Trinkwasserverbrauchs durch Selbstablesung.
Die Ablesung soll bis spätestens 31.12.2024 
erfolgen. Um Postgebühren zu sparen, können 
die Ablesekarten in folgende Briefkästen ge-
steckt werden: 
Neue Straße 1 oder Röhlitzstraße 4.

Vielen Dank !

Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Bleiben Sie Gesund! 
Hilmar Panse

Satzung zur Erhebung der Grundsteuer 
A, Grundsteuer B sowie Gewerbesteu-
er in der Gemeinde Goseck (Hebesatz-

satzung) vom 05.12.2024

Auf Grund der §§ 5, 8 und 99 des Kommunal-
verfassungsgesetzes Sachsen-Anhalt vom 
17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), der §§ 1, 2 und 
3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), der §§ 1 
und 16 des Gewerbesteuergesetzes i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 
4167) in der jeweils geltenden Fassung, der 
§§ 1, 25 und 28 des Grundsteuergesetzes vom 
7. August 1973 (BGBl. I S. 965) in der ab dem 
01.01.2025 geltenden Fassung des Gesetzes 
zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungs-

rechts vom 26.11.2019 (BGBl. I, S. 1794), zu-
letzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes 
vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) sowie des 
Gesetzes über die Einführung einer optionalen 
Festsetzung differenzierender Hebesätze im 
Rahmen des Grundvermögens bei der Grund-
steuer des Landes Sachsen-Anhalt (Grundsteu-
erhebesatzgesetz Sachsen-Anhalt GrStHsG 
LSA) vom 1. November 2024 (GVBl. LSA 2024, 
312) erlässt die Gemeinde Goseck folgende 
Satzung:

§ 1 Hebesätze
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteu-
ern werden für 2025 wie folgt festgesetzt:

5.  Grundsteuer
5.1.  gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrStHsG LSA für 

Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
(Grundsteuer A) auf            320 v. H.,

5.2.  gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 GrStHsG 
LSA für Grundstücke/Grundvermögen 
(Grundsteuer B) auf  380 v. H.,

6. Gewerbesteuer auf  350 v. H.

§ 2 Fälligkeit der Kleinbeträge bei der Grundsteuer
Die Grundsteuer wird abweichend von § 28 Abs. 
1 Grundsteuergesetz, wonach sie zu je einem 
Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. 
Mai, 15. August und 15. November zu zahlen ist 
für Kleinbeträge wie folgt fällig:

5.  am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn 
dieser 15 Euro nicht übersteigt;

6.  am 15. Februar und 15. August zu je einer 
Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 
dreißig Euro nicht übersteigt.

§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung zur Erhebung der 
Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie der Gewer-
besteuer der Gemeinde Goseck (Hebesatzsat-
zung) vom 23.03.2018 außer Kraft.

Goseck, den 06.12.2024

…………………………..
H. Panse
Bürgermeister  (Siegel)

GEMEINDE KARSDORF

Satzung zur Erhebung der Grundsteuer 
A, Grundsteuer B sowie der 

Gewerbesteuer in der Gemeinde 
Karsdorf (Hebesatzsatzung) vom 

25.11.2024

Auf Grund der §§ 5, 8 und 99 des Kommunal-
verfassungsgesetzes Sachsen-Anhalt vom 
17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), der §§ 1, 2 und 
3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), der §§ 1 
und 16 des Gewerbesteuergesetzes i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 
4167) in der jeweils geltenden Fassung, der 
§§ 1, 25 und 28 des Grundsteuergesetzes vom 
7. August 1973 (BGBl. I S. 965) in der ab dem 
01.01.2025 geltenden Fassung des Gesetzes 
zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungs-
rechts vom 26.11.2019 (BGBl. I, S. 1794), zu-
letzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes 
vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) sowie des 
Gesetzes über die Einführung einer optionalen 
Festsetzung differenzierender Hebesätze im 
Rahmen des Grundvermögens bei der Grund-
steuer des Landes Sachsen-Anhalt (Grundsteu-
erhebesatzgesetz Sachsen-Anhalt GrStHsG 
LSA) vom 1. November 2024 (GVBl. LSA 2024, 
312) erlässt die Gemeinde Karsdorf folgende 
Satzung:

§ 1 Hebesätze
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteu-
ern werden für 2025 wie folgt festgesetzt:
1.   Grundsteuer
1.1.  gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrStHsG LSA für 

Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
(Grundsteuer A) auf   3 5 0 
v.H.,

1.2. gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GrStHsG LSA 
       für Grundstücke/Grundvermögen (Grund-
steuer B) auf    402 v.H.,
2. Gewerbesteuer auf     
    351 v.H.

§ 2 Fälligkeit der Kleinbeträge bei der Grund-
steuer
Die Grundsteuer wird abweichend von § 28 Abs. 
1 Grundsteuergesetz, wonach sie zu je einem 
Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. 
Mai, 15. August und 15. November zu zahlen ist 
für Kleinbeträge wie folgt fällig:
1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn 
dieser 15 Euro nicht übersteift;
2. am 15. Februar und 15. August zu je einer 
Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser drei-
ßig Euro nicht übersteigt.

§ 3 Inkrafttreten/Außerkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung zur Erhebung der 
Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie der Gewer-
besteuer in der Gemeinde Karsdorf (Hebesatz-
satzung) vom 15.05.2018 außer Kraft.

Karsdorf, den 26.11.2024

………………………………….
Schumann     
    -Siegel-
Bürgermeister

Sprechzeiten 
der Gemeinde Goseck 

Ort:     Neue Straße 1 (ehem. Rittergut),  
06667 Goseck OT Markröhlitz 

Bürgermeistersprechstunde:
Herr Panse:  01 71 / 1 76 90 10
Dienstags  18.30 bis 19.00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung

Sprechzeiten  
der Gemeinde Karsdorf
Ort:    Bürgerhaus 

Poststraße 1 | 06638 Karsdorf

Sekretariat: 03 44 61 / 5 52 36
Dienstag     9.00 - 12.00 Uhr u.  

13.30 - 17.30 Uhr
Donnerstag  13.00 - 15.30 Uhr

Bürgermeistersprechstunde: 
   Herr Schumann 
Dienstag  15.00 – 17.00 Uhr
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Amtliche Bekanntmachung der  
Gemeinde Karsdorf

Planverfahren zur Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 „Pho-
tovoltaikanlage auf der Deponie der USUM 
GmbH“ der Gemeinde Karsdorf 
hier: Bekanntmachung der Öffentlichkeits-
beteiligung gemäß § 3 (2) BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Karsdorf hat in 
seiner Sitzung am 10.10.2023 die Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM 
GmbH“ der Gemeinde Karsdorf beschlossen 
und das gesetzlich erforderliche Planverfahren 
gemäß  BauGB damit eingeleitet. Der räumliche 
Geltungsbereich ist aus der mitveröffentlichten 
Planskizze ersichtlich. 
Wesentliches Ziel der Planung ist die Schaffung 
der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Errichtung einer Freiland-Photovoltaikanlage 
auf dem abgedeckten Deponiekörper der De-
ponie „Kalksteintagebau 1 Karsdorf“ der USUM 
GmbH, innerhalb der Gemarkungen Karsdorf 
und Steigra.

In seiner Sitzung am 25.11.2024 hat der Gemein-
derat der Gemeinde Karsdorf dem Planentwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit 
Begründung und Umweltbericht sowie Anlagen 
zugestimmt und die Veröffentlichung der Plan-
unterlagen zur Öffentlichkeitsbeteiligung gem. 
§ 3 (2) BauGB beschlossen.

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 10 „Photovoltaikanlage auf 
der Deponie der USUM GmbH“ der Gemeinde 
Karsdorf (Stand November 2024) bestehend 
aus der Planzeichnung, der Begründung sowie 
dem Umweltbericht mit Grünordnungsplan und 
Artenschutzfachbeitrag und alle wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen des Planverfahrens, werden ge-
mäß § 3 (2) BauGB im Zeitraum

vom 02.01.2025 bis 07.02.2025

im Internet als Download unter der Adresse der 
Verbandsgemeinde Unstruttal  
https://www.verbgem-unstruttal.de/de/be-
kanntmachungen.html
veröffentlicht.

Als zusätzliches Informationsangebot werden 
die o.g. Planungsunterlagen im gleichen Zeit-
raum an nachfolgender Stelle innerhalb der 
Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus-
gelegt und können von jedermann eingesehen 
werden. Fachliche und inhaltliche Erläuterun-
gen und Auskünfte zur o.a. Planung sind inner-
halb der Öffnungszeiten oder nach gesonderter 
Terminabsprache möglich:

Ort:  Foyer Bauverwaltung, Verbandsge-
meinde Unstruttal, Markt 1, 06632 
Freyburg (Unstrut) 

Montag: - geschlossen -
Dienstag:  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr 

bis 18:00 Uhr
Mittwoch: - geschlossen -
Donnerstag:  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 

bis 16:00 Uhr

Freitag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Stellungnahmen können während der o.g. Frist 
von jedermann abgegeben werden. Die Über-
mittlung der Stellungnahmen sollte vorrangig 
auf elektronischem Wege an bauamt@verb-
gem-unstruttal.de erfolgen. 
Bei Bedarf können Stellungnahmen auch 
schriftlich an die Verbandsgemeinde Unstruttal, 
Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut) gesandt oder 
während der Öffnungszeiten bzw. nach geson-
derter Terminabsprache mündlich oder zur Nie-
derschrift vorgebracht werden. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Be-schlussfassung der Gemeinde Kars-
dorf unberücksichtigt bleiben können.

Folgende umweltbezogene Informationen und 
Stellungnahmen des Planverfahrens sind ver-
fügbar und liegen ebenfalls öffentlich aus: 
Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan „Photovoltaikanlage auf der De-
ponie der USUM GmbH“ der Gemeinde Karsdorf 
mit Aussagen zu den Schutzgütern Mensch, 
Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, 
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Landschaft, Kultur- und sonstigen Sachgüter, 
Grünordnungsplan, Artenschutzfachbeitrag und 
eine Untersuchung der Betroffenheit des Land-
schaftsbildes durch die geplante PV-Anlage;
sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen von Behör-
den und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
zu den Themen Bodenschutz/Altlasten, Geolo-
gie, Arten- und Naturschutz, Immissionsschutz, 
Wasserrecht, verkehrliche Erschließung, Ver- 
und Entsorgung.

gez. Schumann
Bürgermeister

STADT LAUCHA
AN DER UNSTRUT

Grußworte zum Weihnachtsfest und 
Jahreswechsel

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Laucha an der 
Unstrut, Burgscheidungen, Dorndorf, Kirch-
scheidungen, Plößnitz und Tröbsdorf,
das Jahr 2024 neigt sich seinem Ende. Vor uns 
liegen das Weihnachtsfest und der Wechsel 
in das neue Jahr. Wie immer in diesen Tagen 
werden wir einige Augenblicke der Ruhe und 
Besinnlichkeit finden. Viele von uns schauen zu-
rück auf Vergangenes und blicken auf das, was 
kommen könnte.
 Zuerst denkt wohl jeder über sein privates Le-
ben nach. Wenn in Familie und Beruf alles glück-
lich gelaufen ist, werden  wir mit Zufriedenheit 
und Dankbarkeit ins neue Jahr gehen. Aber nicht 
Jedem ging es gut, denn Schicksalsschläge und 
Enttäuschungen im privaten Bereich oder auch 
Misserfolge im Beruf lassen nur schwer diese 
Zeit genießen.
 Ich hoffe für Sie, dass Ihnen 2025 ein neuer 
Anfang gelingt. Dass all Ihre Bemühungen zum Er-
folg führen und Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.
 Lassen Sie mich an dieser Stelle wie jedes 
Jahr einen Rückblick auf die Entwicklungen 
in der Stadt Laucha an der Unstrut und seinen 
Ortsteilen nehmen. In Tröbsdorf haben wir am 
01. Juni zum Kindertag den neuen Spielplatz 
übergeben. Seitdem wird er nicht nur von den 
Kindern aus Tröbsdorf genutzt. Und auch auf 

dem Spielplatz in Laucha auf der Promenade 
kam ein neues Spielgerät hinzu. Die Doppel-
schaukel mit Nestkorb und Sitz haben meine 
Frau und ich im Rahmen unserer After Wedding 
Party gesponsort. 
 Auch unser Wohngebiet Lau 2.1 beginnt sich 
auch dank des Bauträgers Construct- Haus 
Laucha und privater Bauherren sichtbar zu fül-
len. Nicht unerwähnt möchte ich die positive 
Resonanz auf die Umgestaltung der Promena-
de mit der Integrierung verschiedener Angebote 
zur aktiven sportlichen Freizeitgestaltung lassen.
 Die weiterhin schwierige Haushaltslage un-
serer Stadt lassen unsere Handlungsfähigkeit 
nur eine begrenzten Spielraum.  Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass wir uns dem Stillstand preis-
geben. In diesem Jahr haben wir neben der 
wichtigen Aufgabe zur Erhaltung und Pflege 
des Vorhandenen und neu Geschaffenen an der 
Entwicklung bekannter und neuer Projekte ge-
arbeitet. Hierbei denke ich insbesondere an die 
Nebraer Straße, den Radweg zwischen Laucha 
und Kirchscheidungen sowie die Neugestal-
tung des Marktes und der Bahnhofstraße. Sie 
können sich auch sicher sein, dass der neu ge-
wählte Stadtrat an einer Lösung für unsere städ-
tebaulichen Missstände Schuhhaus Schulze, 
ehemalige Fleischerei Gerhard Stephan in der 
Herrenstraße und die ehemalige Sattlerei Paul 
Liebig bzw. Karl Glier in der Halleschen Straße 
intensiv arbeitet.
 Nicht alles kann auf einmal gelingen und zur 
Zufriedenheit aller erledigt werden. Dazu brau-
che ich Ihr Vertrauen und Ihre Geduld. Diskussio-
nen über das Für und Wider von Entscheidungen 
werden auch in Zukunft weitergehen. Ich bin mir 
aber sicher, dass wir die Aufgaben des Jahres 
2025 trotz knapper Kassen bewältigen werden. 
Ein afrikanisches Sprichwort besagt: „Der Weg 
zur Quelle führt immer gegen den Strom.“
 Von den Bürgerinnen und Bürgern, die gegen 
den Strom schwimmen und die nicht wegschau-
en, wenn Mitmenschen Hilfe benötigen, lebt un-
sere Gesellschaft. Durch sie schöpfen wir Mut 
und Hoffnung.
 Ich möchte mich stellvertretend bei all den 
Menschen bedanken, die in einem Ehrenamt tä-
tig sind oder die ganz im Stillen seelischen und 
materiellen Beistand leisten.
 Uns allen wünsche ich für die Weihnachts-
feiertage und zum Jahreswechsel besinnliche 
Stunden mit den Menschen, die uns am nächs-
ten stehen.
 Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und Zu-
versicht für das Jahr 2025.

Ihr 

 

Michael Bilstein
Bürgermeister der Stadt Laucha an der Unstrut

Verbandsgemeinde Unstruttal
Namens und im Auftrag der Stadt Laucha 
an der Unstrut 

Öffentliche Zustellung

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz) von 
Herrn Frank Domschky, zuletzt gemeldet Obere 
Krautgasse 12 in 06636 Laucha an der Unstrut.

Der vorgenannten Person ist ein Schriftstück 
mit Datum vom 05.12.2024 mit dem Aktenzei-
chen 46/11-31701200, zuzustellen.

Zustellungsversuche durch die Deutsche Bun-
despost und Ermittlungen über den Aufenthalts-
ort sind ergebnislos geblieben.

Der o. g. Brief wird deshalb nach § 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz Land Sachsen-Anhalt 
(VwZG –LSA) in Verbindung mit § 10 VwZG öf-
fentlich zugestellt und kann innerhalb von zwei 
Wochen nach dem Datum des Aushangs gegen 
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder 
bevollmächtigten Vertreters bei der Verband-
gemeinde Unstruttal, Markt 1, 06632 Freyburg, 
Zimmer 210 abgeholt bzw. eingesehen werden.

Der Adressat des Schriftstücks wird darauf auf-
merksam gemacht, dass das Schriftstück nach 
verstreichen lassen der 2-wöchigen Abholfrist 
als zugestellt gilt und dadurch eventuelle Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.

Schumann

STADT NEBRA (UNSTRUT)

Satzung zur Erhebung der Grundsteuer 
A, Grundsteuer B sowie der

Gewerbesteuer in der Stadt Nebra 
(Unstrut) (Hebesatzsatzung) vom 

21.11.2024

Auf Grund der §§ 5, 8 und 99 des Kommunal-
verfassungsgesetzes Sachsen-Anhalt vom 
17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), der §§ 1, 2 und 
3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt i. d. F. der Bekanntmachung 

Sprechzeiten der 
Stadt Laucha a.d. Unstrut 

Ort:   Rathaus, Markt 1,  
06636 Laucha an der Unstrut

Sekretariat:
Frau Thomas: 03 44 62 / 7 00 22
Montag  9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag  9.00 – 12.00 Uhr und 
  12.30 – 18.00 Uhr
Mi./Do.  9.00 – 12.00 Uhr und 
  12.30 – 15.00 Uhr
Freitag  9.00 – 12.00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde:
 Herr Bilstein: 03 44 62 / 7 00 11
Rathaus: Dienstags 16.00 – 18.00 Uhr

Bereitschaft Stadthof: 0174 / 2 13 81 29

Sprechzeiten der 
Stadt Nebra (Unstrut)

Ort:   Rathaus, Promenade 13, 
06642 Nebra (Unstrut)

Sekretariat & Stadtinformation:
Frau Nitzschker: 03 44 61 / 2 20 16
Dienstag  9.30 – 18.00 Uhr
Mittwoch  9.30 – 14.30 Uhr
Donnerstag  9.30 – 16.00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde: 
Frau Scheschinski: 03 44 61 / 2 21 01 
Dienstag:  10.00 – 12.00 u. 

16.00 – 18 Uhr
Donnerstag: 16.00 – 18.00 Uhr

ANZEIGEN-SERVICE
Telefon: 
0345 565 2266

Mo. – Fr. 7 – 18 Uhr  
Sa. 7 – 12 Uhr
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vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), der §§ 1 
und 16 des Gewerbesteuergesetzes i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 
4167) in der jeweils geltenden Fassung, der 
§§ 1, 25 und 28 des Grundsteuergesetzes vom 
7. August 1973 (BGBl. I S. 965) in der ab dem 
01.01.2025 geltenden Fassung des Gesetzes 
zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungs-
rechts vom 26.11.2019 (BGBl. I, S. 1794), zu-
letzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes 
vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) sowie des 
Gesetzes über die Einführung einer optionalen 
Festsetzung differenzierender Hebesätze im 
Rahmen des Grundvermögens bei der Grund-
steuer des Landes Sachsen-Anhalt (Grundsteu-
erhebesatzgesetz Sachsen-Anhalt GrStHsG 
LSA) vom 1. November 2024 (GVBl. LSA 2024, 
312) erlässt die Stadt Nebra (Unstrut) folgende 
Satzung:

§ 1 Hebesätze
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteu-
ern werden für 2025 wie folgt festgesetzt:
7.  Grundsteuer
7.1.  gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrStHsG LSA für 

Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
(Grundsteuer A) auf           320 v. H.,

7.2.  gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 GrStHsG 
LSA für Grundstücke/Grundvermögen 
(Grundsteuer B) auf   380 v. H.

8. Gewerbesteuer auf  350 v. H.

§ 2 Fälligkeit der Kleinbeträge bei der Grundsteuer
Die Grundsteuer wird abweichend von § 28 Abs. 
1 Grundsteuergesetz, wonach sie zu je einem 
Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. 
Mai, 15. August und 15. November zu zahlen ist 
für Kleinbeträge wie folgt fällig:

7.  am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn 
dieser 15 Euro nicht übersteigt;

8.  am 15. Februar und 15. August zu je einer 
Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 
dreißig Euro nicht übersteigt.

§ 3 Inkrafttreten/ Außerkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung zur Erhebung der 
Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie der Gewer-
besteuer in der Stadt Nebra (Unstrut) (Hebesat-
zung) vom 11.06.2020 außer Kraft.

Nebra (Unstrut), den 22.11.2024

……………………………….. 
Scheschinski - Siegel -
Bürgermeisterin

Sprechtage des Notars Stephan Baron 
von der Trenck in Nebra (Unstrut)

An folgenden Tagen finden im Beratungs-
raum der Stadt Nebra (Unstrut), Promenade 
13 a, die Sprechtage des Notars Stephan 
Baron von der Trenck statt. Termine kön-
nen über das Notariat in Naumburg unter 
03445/26143 telefonisch vereinbart werden.

Mittwoch, 15.01.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 29.01.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 12.02.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 26.02.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 12.03.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 26.03.2025 13.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch, 16.04.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 30.04.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 14.05.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 28.05.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 11.06.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 25.06.2025 13.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch, 16.07.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 30.07.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 13.08.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 27.08.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 10.09.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 24.09.2025 13.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch, 15.10.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 29.10.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 12.11.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 26.11.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 10.12.2025 13.00 - 18.00 Uhr
Dienstag, 30.12.2025 13.00 - 18.00 Uhr

Leser-service
Telefon: 0345 565 5454

GESCHENKTIPP
Verschenken Sie täglich Freude 
mit dem Naumburger Tageblatt.

Telefon: 
0345 565 5454
Mo. – Fr. 7 – 19 Uhr  
Sa. 7 – 14 Uhr

/verschenken
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Balgstädt 
RM 31.12.,14.01.,28.01.
Bio  28.12.,11.01.,24.01.
Gelb 08.01.,28.01.
Blau  23.01.

Baumersroda
RM 24.12.,09.01.,22.01.
Bio  03.01.,16.01.,30.01.
Gelb  08.01.,28.01.
Blau  24.01.

Burgscheidungen
RM  27.12.,10.01.,23.01.
Bio  04.01.,17.01.,31.01.
Gelb 02.01.,22.01.
Blau  16.01.

Burkersroda
RM  31.12.,14.01.,28.01.
Bio  08.01.,21.01.
Gelb 14.01.
Blau    23.01.

Dietrichsroda
RM  31.12.,14.01.,28.01.
Bio  08.01.,21.01.
Gelb 14.01.
Blau  23.01.

Dobichau
RM 24.12.09.01.,22.01.
Bio  03.01.,16.01.,30.01.
Gelb  28.12.09.01.,29.01.
Blau  30.12.,31.01.

Dorndorf
RM 24.12.,09.01.,22.01.
Bio  28.12.,03.01.,16.01.,30.01.
Gelb 08.01.,28.01.
Blau  23.01.

Ebersroda
RM 24.12.09.01.,22.01.
Bio  03.01.,16.01., 30.01.
Gelb 08.01.,28.01.
Blau 24.01.

Freyburg (U.)
RM 03.01.,17.01.,31.01.
Bio  27.12.,10.01.,23.01.
Gelb 11.01.,31.01.
Blau  21.01.

Freyburg (Niersteiner Str.,Nordstr.,Weinbergstr.)
RM 03.01.,17.01.,31.01.
Bio 24.12.,09.01.,22.01.
Gelb 11.01.,31.01.
Blau  21.01.

Gleina
RM 24.12.,09.01.,22.01.
Bio  03.01.,16.01.,30.01.
Gelb 08.01.,28.01.
Blau  24.01.

Goseck
RM  03.01.,16.01.,30.01.
Bio  28.12.,11.01.,24.01.
Gelb 24.12.,15.01.
Blau  21.01.

Größnitz
RM  31.12.,14.01.,28.01.
Bio  28.12.,11.01.,24.01.
Gelb 08.01.,28.01.
Blau  23.01.

Großwangen
RM  30.12.,13.01.,27.01.
Bio  04.01.,17.01.,31.01.
Gelb 03.01.,23.01.
Blau  20.01.

Hirschroda
RM  31.12.,14.01.,28.01.
Bio  28.12.,11.01.,24.01.
Gelb 08.01.,28.01.
Blau  23.01.

Karsdorf
RM  27.12.,10.01.,23.01.
Bio  03.01.,16.01.,30.01.
Gelb  28.12.,17.01.
Blau  16.01.

Kirchscheidungen
RM  27.12.,10.01.,23.01.
Bio  04.01.,17.01.,31.01.
Gelb 02.01.,22.01.
Blau  13.01.

Kleinwangen
RM 08.01.,21.01.
Bio  04.01.,17.01.,31.01.
Gelb 03.01.,23.01.
Blau  20.01.

Laucha a.d.U.
RM  31.12.,14.01.,28.01.
Bio  23.12.,08.01.,21.01.
Gelb 09.01.,29.01.
Blau  14.01.

Markröhlitz
RM 27.12.,10.01.,24.01.
Bio  04.01.,17.01.,31.01.
Gelb  24.12.,15.01.
Blau 21.01.

Müncheroda
RM 24.12.,09.01.,22.01.
Bio  03.01.,16.01.,30.01.
Gelb 08.01.,28.01.
Blau  24.01.

Nebra (U.) (außer am Bahnhof)
RM 08.01.,21.01.
Bio  31.12.,14.01.,28.01.
Gelb 04.01.,24.01.
Blau 20.01.

Nebra (U.) (nur am Bahnhof)
RM 08.01.,21.01.
Bio  31.12.14.01.,28.01.
Gelb 03.01.,23.01.
Blau  20.01.

Nißmitz
RM 03.01.,17.01.,31.01.
Bio  24.12.,09.01.,22.01.
Gelb 08.01.,28.01.
Blau  21.01.

Plößnitz
RM  31.12.,14.01.,28.01.
Bio  08.01.,21.01.
Gelb 08.01.,28.01.
Blau 23.01.

Pödelist
RM 24.12.,09.01.,22.01.
Bio  03.01.,16.01.,30.01.
Gelb 28.12.,09.01.,29.01.
Blau  30.12.,31.01.

Reinsdorf
RM  27.12.,10.01.,23.01.
Bio  03.01.,16.01.,30.01.
Gelb  28.12.,17.01.
Blau  20.01.

Schleberoda
RM 24.12.,09.01.,22.01.
Bio  03.01.,16.01.,30.01.
Gelb 08.01.,28.01.
Blau  24.01.

Städten
RM 31.12.,14.01.,28.01.
Bio  28.12.,11.01.,24.01.
Gelb 08.01.,28.01.
Blau  23.01.

Tröbsdorf
RM  27.12.,10.01.,23.01.
Bio 04.01.,17.01.,31.01.
Gelb 13.01.
Blau  13.01.

Weischütz
RM 24.12.,09.01.,22.01.
Bio  28.12.,03.01,16.01.,30.01.
Gelb  08.01.,28.01.
Blau  23.01.

Wennungen
RM  27.12.,10.01.,23.01.
Bio  04.01.,17.01.,31.01.
Gelb 08.01.,17.01.
Blau  16.01.

Wetzendorf
RM  27.12.,10.01.,23.01.
Bio  03.01.,16.01.,30.01.
Gelb  28.12.,17.01.
Blau  16.01.

Zeuchfeld
RM 24.12.,09.01.,22.01.
Bio  03.01.,16.01.,30.01.
Gelb 08.01.,28.01.
Blau  24.01.

Zscheiplitz
RM 24.12.,09.01.,22.01.
Bio  28.12.,03.01.,16.01.,30.01.
Gelb 08.01.,28.01.
Blau  24.01.

MÜLLTERMINE
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NEUES AUS DEN ORTSFEUERWEHREN DER VERBANDSGEMEINDE UNSTRUTTAL

Weihnachtsfeier der  
Kinderfeuerwehr in der EIZ  
Zauberei in Laucha

Zum Nikolaustag am 06. Dezember 2024 
machte sich die Kinderfeuerwehr Nebra 
auf den Weg nach Laucha in die EIZ Zau-
berei. Dort angekommen wurden die Kin-
der gleich von der "Weihnachtsmann Ka-
raoke Maschine" in Empfang genommen. 
Jedes Kind hat seine SIng Künste unter 
Beweis gestellt und ein schönes Lied ge-
sungen. Nachdem wir uns heiße Schoko-
lade, Kinder Punsch und leckere Crepes 
bestellt haben, klopfte es an der Tür. Der 
Weihnachtsmann kam zu Besuch. Die 
Kinder haben ein Weihnachtsgedicht auf-
gesagt oder Lied gesungen. Natürlich gab 
es dann auch eine Überraschung aus dem 
Sack vom Weihnachtsmann. Nachdem 
wir den Weihnachtsmann wieder verab-
schiedet haben, gab es noch für jeden ein 
Eis und im Anschluss ging es auch wieder 
nach Hause.
Wir möchten uns hiermit recht herzlich 
bei Sandra Kurtze und Rene Bornschein 
Inhaber EIZ Zauberei für den gelungenen 
Nachmittag und die Überraschung vom 

Weihnachtsmann bedanken. Wir kommen 
sehr gerne wieder zu euch in den Laden.

Ein großes Dankeschön geht auch an 
die Sponsoren welche uns im Jahr 2024 
wieder mit Geld und Sachspenden unter-
stützt haben. 
Ohne die Zuwendung wäre es nicht mög-
lich mit den Kindern solche Ausflüge zu 
machen.

Wir wünschen einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2025
Kinderfeuerwehr Löschzwerge Nebra

Kristin Ernst
Kinderwart

Die Feuerwehr Balgstädt bittet um Entschuldigung!!! Und möchte sich gleichzeitig noch Bedanken!

Im letzten Amtsblatt wurde ein Artikel veröf-
fentlicht, in dem über das wunderschöne Zeltla-
ger der Kinder.- und Jugendfeuerwehren berich-
tet wurde. Die Gemeindejugendwartin bedankte 
sich bei vielen, die dafür gesorgt hatten, das 
Zeltlager in Balgstädt stattfinden lassen zu kön-
nen. Es wurden viele Sponsoren genannt, die 
der Verbandsgemeindejugendfeuerwehr gehol-
fen haben. Dafür auch nochmals unseren Dank. 
Leider wurden jedoch nicht die erwähnt die im 
Vorfeld dafür sorgten das sämtliche Aktivitäten, 
welche die Feuerwehr Balgstädt organisiert hat, 
durchgeführt werden konnten. Auch wir haben 
von vielen Unternehmen und Privatpersonen 
sehr viel Unterstützung erfahren, um unser Ziel 
das Zeltlager 2024 in Balgstädt stattfinden zu 
lassen, zu ermöglichen.
Allen voran, gilt unser Dank der Gemeinde 

Balgstädt. Mit dem damaligen Bürgermeister 
(Torsten Haase) hatten wir jemanden gefunden 
der uns von Anfang an seine Unterstützung zu-
sagte und uns mit Technik zur Platzpflege un-
terstützte. Den Platz konnten wir nutzen und 
für unsere Zwecke herrichten. Das Schloss incl. 
Strom, Wasser und Abwasser für den Küchen-
bereich stellte die Gemeinde kostenlos zur Ver-
fügung. Eine Wohnung für das Küchenpersonal 
ebenso. Wir konnten den Schlossvorplatz, den 
Park, den Spielplatz und auch den Zeltplatz nut-
zen, was eine große Bereicherung für diese Zelt-
lager darstellte. 
Eine Wasserversorgung musste im Vorfeld 
ebenso neu errichtet werden. So halfen uns die 
Bürger Erich Thürkind und Roberto Bart bei der 
Errichtung eines neuen Hydranten. Den Bag-
ger dafür stellte uns Florian Faulwasser der 

Geschäftsführer der Bibertaler Nutzfahrzeuge 
GmbH aus Freyburg zur Verfügung. Weitere 
Technik, wie Radlader, Rüttelplatte und Kleinge-
rät stellte uns Thomas Alt, von der Dach- und 
Klempnertechnik - Alt aus Balgstädt, bereit.  
Die Stickerei Single aus Dietrichsroda sorgte 
mit Ihren Caps für ein einheitliches Auftreten 
aller Balgstädter Kinder, Jugendlichen, Kame-
radinnen und Kameraden. Die Firma Herger & 
Schneller aus Baumersroda, sowie die Firma 
HMT aus Balgstädt, stellten uns ständig Ihren 
Fuhrpark kostenlos zur Verfügung um sämt-
liche Transporte durchführen zu können. Die 
Jäger aus Balgstädt spendeten Wildroster, um 
einen schönen ersten Abend der Betreuer durch-
führen zu können. Der Edeka Walleck aus Frey-
burg sorgte für ein ausgeglichenes und überaus 
reichliches Frühstück am Aufbautag, welches 

WWeeiihhnnaacchhttssbbaauummsscchhrreeddddeerrnn  22002255  
  
  

Am 1111..0011..22002255 ab 1177::0000  UUhhrr findet unser traditionelles Weihnachtsbaumschreddern am 
Gerätehaus statt. 

Es gibt leckeres vom Grill, heißen Glühwein und natürlich unsere beliebten süßen 
Waffeln dürfen nicht fehlen. 

   

 

 

 

 

Wer seinen Baum mitbringt bekommt eine kleine Überraschung. 

Wir die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Freyburg freuen uns auf euch.  

Natürlich könnt ihr euren Baum auch wieder vorher bei uns wieder in der hinteren Ecke 
des Parkplatzes ablegen. 
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durch die Frauen der Kameraden sehr fürsorg-
lich vorbereitet wurde. Das Frischli–Werk aus 
Weißenfels stellte Milch und Leckermäulchen in 
großen Mengen für alle bereit. Ein zusätzlicher 
Kühlanhänger wurde uns durch den Beach-Club 
Sandra Behrens aus Stöbnitz kostenlos bereit-
gestellt, ohne den es wirklich nicht gegangen 
wäre. 
Unterstützung erhielten wir auch durch die Ka-
meraden des THW -Naumburg bei der Vorberei-
tung und Durchführung der Stromversorgung. 
Diese wurde gemeinsam, mit Mitarbeitern 
der Firma E-Check aus Laucha und mit weite-
rer Technik der Firma Elektro Trautmann aus 
Laucha, aufgebaut und von den Fachleuten 
des Teams E-Check abgenommen. Und das al-
les kostenlos. Die Frauen vom „Dorf(er)leben“ 
Verein halfen bei der Versorgung während der 
Nachtwanderung und der „Balgstädter Ablass-
verein“ übernahm die Geschicke bei der Durch-
führung des kleinen Feuerwehrfestes im Park. 
Das DRK -Naumburg stellte drei zusätzliche Zel-
te bereit, Thomas Alt spendete noch eine Rolle 
Rasenteppich und Betina Thürkind versorgte 
das Küchenteam mit frischen Kuchen.
Wir erhielten dafür sehr viele Geldspenden, um 
die vielen Aktivitäten finanzieren zu können. 
Ein Menschenkicker und Feuersimulator wurde 

ausgeliehen, Leitungen und Kabel für die Stro-
minstallation wurde angeschafft Abdeckpla-
nen wurden beschafft und für die Feier im Park 
gab es für alle Teilnehmer kostenlos Essen und 
Getränke. Eine Kapelle für den Umzug wurde 
engagiert. Die Verpflegung mit Getränken und 
anderen Kleinigkeiten für unsere Kinder und 
Jugendlichen konnte gesichert werden. All das 
war nur durch die Große Unterstützung der vie-
len Sponsoren möglich. 
Rund um war dies ein gelungenes Zeltlager und 
eine schöne Veranstaltung, für die wir sehr viel 
Respekt und Glückwünsche erhalten haben. Es 

haben sich viele aus dem Dorf gefreut, dass 
eine solche Veranstaltung in Balgstädt statt-
gefunden hat. Die Resonanz der Bevölkerung 
war überragend. Wir möchten uns nochmals 
bei allen, die uns unterstützt und geholfen ha-
ben recht herzlich bedanken und Entschuldigen 
gleichzeitig nochmal, dass Sie nicht im voran-
gegangenen Artikel mit erwähnt worden sind.  
Ihre Feurewehr Balgstädt,   
              
Im Namen aller Kameradinnen und Kamera-
den und der Kinder- und Jugendfeuerwehr aus 
Balgstädt.

Dankeschön auch an alle Spender:
- Agrar GmbH Balgstädt
-  Dach- und Klempnertechnik Thomas Alt in 

Balgstädt          
-  Landmaschinen- und KFZ- Handel Starkenberg in 

Balgstädt  
- Imbiss „Zur alten Tanstelle“ in Laucha           
-  JC Eckardt GmbH in Merseburg
-  Matthes Transporte Gbr. in Naumburg            
- LeHa GmbH in Laucha 

-  Envia- M aus Naumburg   
-  Meliorations-, Straßen- und Tiefbau GmbH in 

Laucha
- Arztpraxis Carmen Ölschläger in Freyburg 
- Hausmeister Andreas Bubel in Laucha
- Günter Schulz GmbH & Co.KG in Balgstädt
- Hospital „St. Laurenzius“ in Freyburg
- Autohaus Ihle GmbH in Freyburg
-  Schornsteinbau Benjamin Minner in Balgstädt
- Jagdgenossenschaft Balgstädt

- Krämer Motorgeräte in Laucha
- Baustoffhandel Remde GmbH in Naumburg
- Jana Schumann aus Wetzendorf
- Kaffeerösterei Moness in Balgstädt
- Baugrund Linke Gmbh in Balgstädt/OT Größnitz
-  Landwirt Jörg Dietrich in Laucha/OT Kirchschei-

dungen
- Hair- Fashion Caroline Dönitz in Balgstädt
-  Stickerei Ralf Single in Balgstädt/OT Dietrichsroda
- Fa. HMT-KFZ Werkstatt in Balgstädt

Das Ausbildungsjahr 2024 der Feuerwehren im Unstruttal endet mit Rekordteilnahme

Mit großer Zufriedenheit blicken die Feuerweh-
ren im Unstruttal in den vergangenen Jahren 
aufsteigende Mitgliederzahlen. Dies ist, unter 
anderem, der hervorragenden Arbeit in den 
einzelnen Kinder- und Jungendfeuerwehren 
zu verdanken. Ein großer Dank an Gritt Baselt, 
der Gemeindejugendwartin, und dem Team al-
ler Ausbilderinnen und Ausbilder. Hier wird En-
gagement für die Kleinen ganz groß geschrie-
ben und der Blick in die Zukunft gerichtet.

Maßgeblich wurde durch dieses Engagement 
der Teilnehmerrekord an der Grundausbildung 
der Feuerwehren im Unstruttal beeinflusst. Was 
sich nach guten Nachrichten anhört, war für die 
Ausbilderinnen und Ausbilder eine Herausfor-
derung, denn es galt für 35 angehende Einsatz-
kräfte Räumlichkeiten, Ausbildungsmaterial 
und Übungen zu erstellen. Darüber hinaus war 
ein großer Pool an Ausbildungshelfern erforder-
lich um Fahrzeuge zu bewegen und teilweise 
eine 1-zu-1-Betreuung zu gewährleisten um den 
Jungkräften das erforderliche Fachwissen zu 
vermitteln.
An vier Wochenenden, das Osterwochenende 
ausgespart, kamen Theorie und Praxis zusammen.

„Was ist eigentlich eine solche Grundausbildung 
und kann das jeder?“, fragen Sie sich vielleicht.
Die Feuerwehrgrundausbildung ist mit dem ers-
ten Lehrjahr einer Ausbildung zu vergleichen. 

Die angehenden Einsatzkräfte verstehen die 
Zusammenhänge von Vorschriften und deren 
Anwendung. Was haben wir für Fahrzeuge? Wie 
bin ich korrekt angezogen? Wer hat welche Auf-
gabe? Was kann im Einsatz auf mich zukom-
men?
Sie lernen die Schlaucharten kennen, wofür 
welche genutzt werden und üben natürlich das 
Aus- und Einrollen. Übungen zur Brandbekämp-
fung schließen sich selbstredend an. Wissen 
Sie eigentlich, wie die Feuerwehr Wasser aus 
dem Hydranten bekommt?
Jedes Gerät auf den vorhandenen Fahrzeugen 
wird mindestens einmal von jeder und jedem 
in die Hand genommen, viele davon selbst 
ausprobiert. Einsatzmöglichkeiten werden be-
schrieben und hier und da kommt es auch zu ei-
ner Einsatzgeschichte, die sich mit einem Gerät 
verwoben hat, zum Vorschein.
Wie man Verletzte optimal betreut und warum 
man einem verunfallten Fahrzeug nicht wackeln 
sollte, konnte im Bereich der Technischen Hil-
feleistung geprüft werden. Hierfür stand ein al-
ter Pkw zur Verfügung.
Den Abschluss dieser vier Wochenenden bil-
dete eine schriftliche Prüfung und natürlich die 
Übergabe der Urkunden an unsere 35 angehen-
den Einsatzkräfte. Aber wie geht es jetzt weiter? 
Am Standort natürlich! Jetzt geht’s in die Pra-
xis. In allen Feuerwehren der Verbandsgemein-
de können die Absolventinnen und Absolventen 

nun ihre Kenntnisse praktisch umsetzen und 
sich die Teilnahme an Ausbildungen in einem 
eigens erstellten Ausbildungsnachweisheft 
bescheinigen lassen. Schwerpunkte wie Lö-
scheinsatz, Technische Hilfe oder das Arbeiten 
bei Unfällen mit chemischen, biologischen, radi-
oaktiven oder nuklearen Gefahren kann an drei 
zusätzlichen, zentralen Ausbildungstagen, ge-
übt werden. Mit Abschluss aller Einheiten, also 
dem Sammeln aller Stempel, ist es vollbracht. 
Endlich haben wir 35 weitere Einsatzkräfte – für 
Ihre Sicherheit!
 
„Und ist man nach der Grundausbildung kom-
plett ausgebildet?“ – Nein, natürlich nicht! 
Fortbildung geht immer!
Deswegen wurde insbesondere für die Füh-
rungskräfte im Unstruttal eine Fortbildung auf 
Verbandsgemeindeebene etabliert. Unterstützt 
durch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft e.V. (DLRG), die DRF Luftrettung, das 
PEER-Team, der Agrargenossenschaft, einer 
engagierten Reiterin und ihrem Pony sowie wei-
teren Kräften kam ein buntes Portfolio an The-
men zusammen. Beispielsweise die Rettung 
von Großtieren, die Arbeitsweise einer Land-
maschine und ihre Tücken, die Menschenret-
tung auf Gewässern, das Ausleuchten von Hub-
schrauberlandeplätzen, der Umgang mit Stress 
und psychischen Belastungen im Einsatz, der 
Einsatz von Drohnentechnik bei Großschadens-
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lagen. Ja, das Themenfeld Feuerwehr ist vielfäl-
tig und jeden Tag kommt etwas Neues hinzu.
Um Ihre Frage zu beantworten: Ja, die Grund-
ausbildung ist für jeden! Feuerwehr ist für alle!
Und obwohl der Rekord mit 35 engagierten 
Menschen nun in der Welt ist, liegt es an Ihnen 
diesen zu knacken. Denn nicht nur aus den Ju-
gendfeuerwehren wachsen Einsatzkräfte. Viele 

angehende Einsatz- und auch Führungskräfte 
lesen in diesem Moment diese Zeilen. Wir freu-
en uns auf euch!

Die Gemeindewehrleitung des Unstruttals be-
dankt sich bei allen Unterstützern sowie Aus-
bildern für die hervorragende Zusammenarbeit 
und Ausbildung.

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes und be-
sinnliches, allen Kräften ein einsatzfreies, Weih-
nachtsfest sowie einen gesunden Rutsch in das 
Jahr 2025.

Artikel: Steve Otto und Christopher Kaps

Die Kameraden und Kameradinnen der Ortsfeuerwehr Weischütz
trauern um ihre ehemalige

Kameradin

Bernadette Zehrer

die am 13.11.2024 verstorben ist.

Wir verlieren eine hochgeschätzte Kameradin und werden ihr stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Unser tiefstes Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.

 Jana Schumann   Christopher Radenz  Enrico Tänzer  Udo Mänicke
 Verbandsgemeindebürgermeisterin   Gemeindewehrleiter  Ortswehrleiter    Bürgermeister

NEUES AUS DEN KINDERGÄRTEN, HORTEN UND SCHULEN
 DER VERBANDSGEMEINDE UNSTRUTTAL

Familiengrillabend im Hort Laucha an der Unstrut

Gemütlich hergerichtet war der Schulhof vor 
den Räumen des Hortes in Laucha. Als es am 
08. November 2024 18:00 Uhr schlug und die 
Feuerschale brannte, dämmerte es bereits, die 
Bänke um die Feuerschale herum wurden mit 
warmen Decken versehen, vom Glühweinstand 
und vom Grill duftete es köstlich, das Büffet 
war vielfältig hergerichtet. Das Team des Hor-
tes Laucha lud zum Familiengrillabend ein. Zu-
nächst war im Sommer ein Wandertag geplant, 
welchem das Wetter einen Strich durch die 
Rechnung machte.

Dennoch… aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
Ist es doch wichtig, Groß und Klein zusammenzu-

bringen und in geselliger Runde im privaten Rah-
men eine schöne Zeit miteinander zu verbringen.
 
Zahlreiche Eltern und Kinder folgten der Ein-
ladung von Frau Malguth und ihrem Team, so-
dass auf dem Hof reges Treiben herrschte. Zeit 
sich auszutauschen, die Kinder ausgelassen 
miteinander spielen zu lassen, die entspannte 
Atmosphäre und die Geselligkeit zu genießen. 
Dank milder Temperaturen und regenfreiem 
Wetter ein wunderschöner Abend. Das Lager-
feuer knisterte herrlich, während der Duft frisch 
gegrillter Roster durch die Luft zog. Die Damen 
des Hortes bereiteten mit der Unterstützung der 
Eltern einen reichhaltigen Gau-
menschmaus vor. Ob Salate, 
Gebackenes, Süßes, es fehlte 
an nichts. Und mit einem war-
men Getränk oder dem Knüp-
pelkuchen des Kindes in der 
Hand vertiefte der ein oder 
andere so manches Schwätz-
chen, es wurde gelacht und 
gefachsimpelt, gerne auch das 

nette Gespräch mit der Hortnerin gesucht. Ein 
rundum gelungener Abend.
Für all die Mühen und das Engagement bedan-
ken wir Eltern uns bei Ihnen, liebe Damen des 
Hortes Laucha unter der Leitung von Frau Mal-
guth! Nicht nur für diesen angenehmen und ent-
spannten Abend mit Ihnen gemeinsam, auch 
für die restliche Zeit des Jahres, in welcher Sie 
sich stets um das Wichtigste kümmern, was wir 
Eltern haben … unsere Kinder.

Allen eine angenehme und besinnliche Vorweih-
nachtzeit sowie einen entspannten Jahresaus-
klang!

HO HO HO … Weihnachtsmarkt in der GS Fr. Bödecker

Am Donnerstag, den 28. November fand am 
späten Nachmittag unser traditioneller Weih-
nachtsmarkt statt. Viele Eltern, Kinder und Fa-
milien haben den Weihnachtsmarkt besucht, es 
war sogar der Bürgermeister Herr Bilstein da.
Wir hatten richtig viele Stationen, wie Glücks-
rad, Bastelräume, Bücherverkauf und Märchen-
rätsel. Kinder unserer Klasse 4a hatten auch 
Stände mit Kinderschminken, Glitzer-Tatoos 
und Loom-Armbändern gemacht. Auch zu 
Essen und Trinken gab es viel. Wiener Würst-
chen, Popcorn, Zuckerwatte, Kaffee und Kinder-

punsch schmeckte allen. Am besten fanden wir 
die Waffeln.
Wir haben auch eine zusätzliche Spendenbox 
aufgestellt, um Geld für den Kauf einer alten 
Telefonzelle zu sammeln. Aus dieser wollen wir 
auf dem Schulhof eine öffentliche Ausleihstati-
on für Bücher machen. Wir würden diese gern 
im Mai 2025 zum 20-jährigen Namensjubiläum 
unserer Schule einweihen.
Und wir wollten uns noch bei allen Eltern und 
unseren Hausmeistern bedanken, dass sie uns 
so toll unterstützt haben.

Nora Eichler, Sophia Scheffel und Marius Ihle 
aus der 4a.
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Grundschule Freyburg 
Spende von MDC Power Kölleda

Eine am 05.04.2024 überreichte Spende des 
Motorenherstellers MDC Power aus Kölleda 
über 350€ wurde von den Kindern der Fried-
rich-Ludwig Jahn Grundschule freudig entge-
gengenommen.Von diesem Geld konnte der 
neue Herd der Schule fast vollständig bezahlt 
werden. In der Vorweihnachtszeit wurde der 
neue Herd natürlich gleich für das Weihnachts-
backen aller Klassen genutzt.
Unser Dank geht an den Motorenhersteller mit 
Herz für Kinder! 

Abschied und Neuanfang

Unsere Schule hat sich am 30.11.24 von unse-
rer langjährigen Kollegin Frau Martina Böttger 
verabschiedet, welche nun verdiente Rentnerin 
sein wird. Jahrzehnte begleitete sie Freyburger 
Kinder während ihrer Schulzeit, zeigte dabei un-
endliche Geduld und ein riesengroßes Herz.
Für Ihre Rentenzeit wünschen wir ihr und ihrer 
Familie alles Gute und vor allem Gesundheit, um 
die vielen Vorhaben richtig genießen zu können.
Einen Neuanfang wird es mit Frau Julia Heidler 
geben, welche nun als neue Erzieherin an unse-
rer Schule tätig ist.
Wir freuen uns über die Unterstützung, über 
neue Ideen und wünschen Frau Heidler an un-
serer Schule ein tollen Start und berufliche Ver-
wirklichung.

NEUES AUS DEN BIBLIOTHEKEN DER VERBANDSGEMEINDE UNSTRUTTAL

Stadtbibliothek Freyburg (Unstrut)
Hinter der Kirche 1, 06632 Freyburg 
Tel.: 034464/28051 
E-Mail: stadtbibliothek-frey@hotmail.de

Öffnungszeiten
Montag  14 – 17 Uhr
Dienstag  10 – 12 Uhr u. 14 – 18 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  10 – 12 Uhr u. 14 – 17 Uhr
Freitag  10 – 12 Uhr

Die Stadtbibliothek bleibt vom 16. Dezember 2024 bis 08. Januar 
2025 aufgrund von Urlaub geschlossen.
Erster Öffnungstag ist Donnerstag, der 09. Januar 2025.

Allen großen und kleinen Lesern der Stadtbibliothek Freyburg wünsche 
ich ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.
Birgit Schramm

Bibliothek Nebra
Breite Straße 19, 06642 Nebra (Unstrut) 
Tel.: 034461-22216

E-Mail: Bibliothek.nebra@verbgem-unstruttal.de 
Homepage:  www.bibliothek-nebra.de 
Online-Katalog:  nebra.iopac.de

Öffnungszeiten
Montag 13.30 – 16.30 Uhr
Dienstag 10.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 16.30 Uhr
Donnerstag: 10.00 – 12.00 Uhr
Freitag: 15.00 – 18.00 Uhr

Urlaub: bis 06.01.2025

GEMEINDE BALGSTÄDT
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Seniorenweihnachtsfeier 2024  

Am 30.11.2024 fand die diesjährige Weih-
nachtsfeier für die Balgstädter Senioren im 
weihnachtlich geschmückten El Greco Palace 
statt. 

Wir bedanken uns auf diesem Wege recht 
herzlich bei den Kindern, Eltern und Erziehe-
rinnen der Kita Zwergenschloss Balgstädt für 
das zauberhafte Programm, der Gemeinde 
Balgstädt, insbesondere bei Bürgermeister 
Christian Balke, bei den zahlreichen Gästen 
und natürlich beim Team des El Greco Palace 
für den gelungenen Nachmittag. 

Gleichzeitig möchten wir nochmals die Gele-
genheit nutzen, um uns für die Unterstützung 
in diesem Jahr zu bedanken. Wir wünschen 
allen Balgstädter/innen einen frohes und be-
sinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes, 
neues Jahr. 

Ihr Dorf(er)leben Balgstädt e.V.

STADT FREYBURG (UNSTRUT)

GEMEINDE GLEINA

Im Gedenken an Hiltraud Arnold

Ich bedanke mich bei Hiltraud Arnold für ihre  
Unterstützung bei der Erstellung der Chronik seit 2009 für 

 Gleina, ihr wissen und die Übersetzungsarbeiten halfen mir bei  
der Fortführung der Chronik.

Mein herzliches Beileid und viel Kraft der Familie Arnold.

Der Ortschronist Thomas Lampe

Blutspende in Gleina 

am: 23.01.2025
Uhrzeit: 15:00 – 18.30 Uhr

wo: Turnhalle Gleina

In Zusammenarbeit mit der Blutbank der Universität Leipzig.
Mit kleiner Aufwandsentschädigung und Imbiss.

Wir bedanken uns bei allen Spendern und wünschen ein  
schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Doris Winkler und Karin Schwinzer

GEMEINDE GOSECK OT MARKRÖHLITZ

Rassegeflügelausstellung in Markröhlitz

Der Rassegeflügelverein Markröhlitz 1962 e.V. 
veranstaltet vom 11. bis 12. Januar 2025 in 
Markröhlitz in der Kommunalhalle, der jährli-
chen Tradition folgend, die Rassegeflügelaus-
stellung mit angeschlossener Werbeschau Mit-

telhäuser. 
Es haben sich Zuchtfreundinnen und Zucht-
freunde aus dem  Burgenlandkreis und umlie-
genden Kreisen angemeldet. Ausgestellt wer-
den Hühner, Zwerghühner und Tauben. Zudem 

stehen viele Tiere zum Verkauf.  
Die Rassegeflügelzucht verbindet Alt und Jung. 
Der liebevolle Umgang mit Tieren verschiedens-
ter Arten nimmt gerade heute in unserer schnell-
lebigen Zeit einen besonderen Stellenwert ein. 

Dorf(er)leben Balgstädt e.V.
Am Marktstieg 1, 06632 Balgstädt

Telefon: 0178/1880701 oder 0173/8505909
E-Mail: dorferleben-balgstaedt@gmx.de

 
 Vertretungsberechtigte:
 Franziska Balke
 Stephanie Seifert
 Amtsgericht Stendal VR 6357
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Die Arche Nebra erhält mit den  
«Sagenfernrohren» eine neue 
Attraktion im Außenbereich 

Ab sofort wird der Weg vom Besucherparkplatz 
der Arche Nebra bis zum Fundort der Himmels-
scheibe auf dem Mittelberg für Besucher noch 
attraktiver: Fünf «Sagenfernrohre» entführen 
große und kleine Besucher in die mythische Sa-
genwelt der Region. 

Am Freitag, dem 22. November wurden im Rah-
men des durch GRW-Mittel geförderten Projekts 
«Attraktivierung der Arche Nebra» fünf «Sagen-
fernrohre» entlang des Weges vom Besucher-
parkplatz bis zum Mittelberg installiert. Die «Sa-
genfernrohre» sind speziell für die Arche Nebra 
entwickelte, kunstvoll bebilderte Outdoor-Hör-
stationen, die von den Besuchern durch Kurbeln 
aktiviert werden. Dabei wird kinetische Energie 
in elektrischen Strom umgewandelt, wodurch 
die «Sagenfernrohre» erklingen und leuchten 
– ganz ohne externen Stromanschluss. Jedes 
Fernrohr erzählt eine Sage aus der Region um Nebra. 

Der rund vier Kilometer lange, befestigte Weg 
zwischen dem Besucherparkplatz, der Arche 
Nebra und dem Mittelberg, dem Fundort der 
Himmelsscheibe, wird von Fußgängern, Wan-
derern und Radfahrern genutzt. Mit den «Sa-
genfernrohren» möchte die Arche Nebra die-
sen Weg noch ansprechender und kurzweiliger 
gestalten und lädt dazu ein, die verborgenen 
Geschichten der Region zu entdecken. Ange-
sprochen sind nicht nur Kinder und Familien: 
Die kunstvoll gestalteten Bilderwelten nach Ent-
würfen von Alexej Tchernyj bieten auch Erwach-
senen ein besonderes Erlebnis. 
Die «Sagenfernrohre» sind an folgenden Orten 
zu entdecken: Ein Fernrohr befindet sich am Be-
sucherparkplatz der Arche Nebra, direkt neben 
dem Servicepavillon und der Bushaltestelle in 
Fahrtrichtung «Arche Nebra». Zwei weitere be-
finden sich im direkten Umfeld des Besucher-
zentrums. Zwei Fernrohre sind auf dem Mittel-
berg installiert. 
Das Konzept der «Sagenfernrohre» greift einen 
Trend auf, der in den letzten Jahren auch im 
Outdoorbereich immer mehr an Bedeutung in 
der Ausstellungsgestaltung gewonnen hat: die 
Kombination aus haptischen Elementen und 
audiovisuellen Inhalten. Die zentrale Idee der 
«Sagenfernrohre» ist die gleichzeitige Anspra-
che von Seh- und Hörsinn, kombiniert mit kör-
perlicher Aktivität. Durch das Kurbeln, Schauen 
und Hören werden emotionale Reaktionen aus-
gelöst und ein einzigartiges Erlebnis geschaf-
fen, das lange im Gedächtnis bleibt. 

Idee & Umsetzung 
Die künstlerischen Entwürfe für die «Sagenfern-
rohre» stammen von Alexej Tchernyj, der für sei-
ne Scherenschnitt-Techniken und Papierkunst 
bekannt ist. In seinen Arbeiten spielt Tchernyj 
mit den Strukturen von Silhouetten im Gegen-
licht. Mit Leichtigkeit gelingt es ihm so, komple-
xe Szenen auf das Wesentliche zu reduzieren 
und zugleich besondere Details zu integrieren, 
die das Auge zum Entdecken und Verweilen 
einladen. Jede Szene besteht aus fünf Sche-
renschnitt-Bildern, die sich übereinandergelegt 
im Gegenlicht zu einem atmosphärischen Bild 
aufbauen. 
Die Fernrohre wurden von der Firma id3d-berlin 
als Spezialanfertigung hergestellt, während die 
Holzer Kobler Architekturen GmbH das Konzept 
und Design entwickelte. Eine Besonderheit der 
«Sagenfernrohre» liegt in der Übertragung von 
Tchernyjs Kunstwerken in eine Outdoor-taug-
liche Form: Die Bilder bestehen aus mehreren 
Schichten überlagerter Kupferplatten, die durch 
ein spezielles Ätz-Verfahren gefertigt und über-
einandergelegt wurden. So entsteht eine einzig-
artige Optik mit Tiefenwirkung. Die Fernrohre 
sind sowohl kipp- als auch schwenkbar und für 
kleine Kinder wie auch für Rollstuhlfahrer barri-
erefrei zugänglich. 

Hintergrund 
Die «Sagenfernrohre» sind eines von elf Teil-
projekten, die im Rahmen eines umfassenden 
Modernisierungsprojekts mit rund 3 Millionen 
Euro aus GRW-Fördermitteln zur «Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur» umgesetzt 
wurden. Ziel des Projekts war es, die Arche Neb-
ra als touristisches Highlight weiter zu stärken. 
Seit der Eröffnung im Jahr 2007 ist das multi-
mediale und architektonisch eindrucksvolle Be-
sucherzentrum am Fundort der Himmelsschei-
be von Nebra ein beliebter Anziehungspunkt für 
Gäste aus nah und fern. Das Besucherzentrum 
begrüßt jährlich ca. 60.000 Gäste. 

Weitere Informationen zum Künstler Alexej Tchernyj: 
1976 – geboren in der Ukraine 
1991-1994 –  Studium des Bühnenbildes in 

Charkiw, Ukraine 
1996-2000 –  Studium der Freien Kunst an der 

Universität Kassel 
2000-2006 –  Studium der Animation an der HFF 

Potsdam 
Seit 2007 lebt und arbeitet Tchernyj in Berlin. 
Webseite und Social Media-Auftritt von Alexej Tchernyj: 
https://www.alexejtchernyi.eu/ 
https://www.instagram.com/alexejtchernyi/

Vor allem Kinder haben häufig keine Gelegen-
heit, Tiere aus nächster Nähe zu beobachten 
oder sich um diese verantwortungsvoll zu küm-
mern.
Die Besucher erwarten eine große Tombola und 
eine ansprechende gastronomische Versor-
gung.  
 

Öffnungszeiten:  
Samstag, 11.01.2025  von 9.°°- 17.°° Uhr und 
Sonntag,   12.01.2025   von 9.°°- 14.°°   Uhr.
 
Wir Wünschen allen Züchtern, Ausstellern und 
Besuchern ein paar schöne Stunden zu unserer 
Rassegeflügelausstellung.
 
RGZV Markröhlitz 1962 e.V.

STADT NEBRA (UNSTRUT)

Arche Nebra 

An der Steinklöbe 16 
06642 Nebra 
Tel.: 034461 255220 
www.himmelsscheibe-erleben.de

Künstlerischer Entwurf von Alexej Tchernyj zur Sage 
über den Sonnenhengst. © Arche Nebra, Grafik: 
Alexej Tchernyj.

Sagenfernrohr über den Mönch an der Steinklöbe. © 
Arche Nebra, Foto: Doris Wollenberg.



Amtsblatt Ausgabe 12/2024 (24.12.2024)21

Wir gratulieren Wir gratulieren herzlich zum Geherzlich zum Geburtstag!burtstag!
in: Balgstädt
28.12. Frau Röder, Gisela  zum 80. Jubiläum
28.12. Frau Schilbach, Lilli zum 70. Jubiläum
04.01. Herr Mohs, Volkmar zum 70. Jubiläum
10.01. Frau Leidenfrost, Monika zum 75. Jubiläum
10.01. Herr Skupin, Reiner  zum 75. Jubiläum
27.01. Herr Pohl, Dieter zum 80. Jubiläum

in: Balgstädt OT Größnitz
25.12. Herr Kästner, Heinz  zum 85. Jubiläum

in: Balgstädt OT Hirschroda
18.01. Frau Kirschnick, Elise zum 95. Jubiläum
31.01. Herr Berbig, Georg zum 80. Jubiläum

in: Balgstädt OT Städten
30.01. Herr Clique, Wolfgang zum 75. Jubiläum

in: Freyburg (Unstrut)
24.12. Herr Weber, Manfred zum 80. Jubiläum
26.12. Frau Eberth, Gertrud zum 80. Jubiläum
30.12. Frau Knauth, Annette zum 100. Jubiläum
30.12. Frau Schaks, Heidi zum 80. Jubiläum 
31.12. Frau Jacob, Heide zum 85. Jubiläum 
03.01. Frau Böttger, Christa zum 90. Jubiläum
03.01. Frau Grün, Birgit zum 70. Jubiläum
04.01. Herr Wittenbecher, Walter  zum 96. Jubiläum
06.01. Frau Dormann, Hildrun zum 70. Jubiläum
11.01. Frau Matthias, Barbara zum 70. Jubiläum
12.01. Frau Maasch, Gisela zum 75. Jubiläum
16.01. Frau Wechsung, Irene zum 80. Jubiläum
17.01. Herr Hanisch, Dieter    zum 72. Jubiläum
20.01. Frau Hintze, Christa zum 95. Jubiläum
21.01. Frau Harnisch, Petra zum 80. Jubiläum
23.01. Frau Kuhnt, Helga zum 90. Jubiläum
24.01. Frau Schwarz, Gisela zum 75. Jubiläum
25.01. Frau Rögk, Elke zum 80. Jubiläum
26.01. Frau Haase, Hannelore zum 75. Jubiläum
27.01. Herr Miethlau, Jürgen zum 70. Jubiläum
28.01. Frau Wittke, Renate  zum 80. Jubiläum

in: Freyburg (Unstrut) OT Nißmitz
05.01. Frau Sliwinski, Marga zum 80. Jubiläum

in: Freyburg (Unstrut) OT Schleberoda
21.01. Frau Ernst, Karin  zum 75. Jubiläum
29.01. Herr Oertel, Harry  zum 70. Jubiläum

in: Freyburg (Unstrut) OT Pödelist
10.01. Herr Ehrhardt, Klaus  zum 70. Jubiläum

in: Freyburg (Unstrut) OT Zeuchfeld
10.01. Herr Großmüller, Rudolf  zum 85. Jubiläum

in: Freyburg (Unstrut) OT Zscheiplitz
24.12. Herr Rettig, Wolf-Dieter zum 70. Jubiläum
12.01. Herr Eckhardt, Peter zum 80. Jubiläum
08.01. Herr Skupin, Hubert  zum 76. Jubiläum

in: Gleina
29.12. Frau Scholz, Marina  zum 70. Jubiläum
31.12. Herr Wagner, Gerhard zum 80. Jubiläum

in: Gleina OT Ebersroda
03.01. Frau Koch, Edelgard zum 75. Jubiläum
31.01.  Frau Busch, Christel     zum 73. Jubiläum

in: Goseck OT Markröhlitz
28.12. Herr Franz, Lothar zum 90. Jubiläum
10.01. Frau Groß, Margit zum 75. Jubiläum

in: Karsdorf
04.01. Frau Ludwig, Rosemarie  zum 90. Jubiläum
27.01. Frau Bergner, Elfriede zum 100. Jubiläum

in: Karsdorf OT Wennungen
29.12. Herr Waldeck, Alfred  zum 90. Jubiläum
03.01. Frau Wolf, Heidrun zum 70. Jubiläum

in: Karsdorf OT Wetzendorf
28.12. Frau Baach, Helena zum 75. Jubiläum
29.12. Frau Böge, Edith  zum 80. Jubiläum
07.01. Herr Nolze, Werner zum 90. Jubiläum
08.01. Herr Stahr, Klaus  zum 75. Jubiläum
17.01. Herr Barth, Helmut zum 75. Jubiläum
18.01. Herr Appelt, Hans-Jürgen zum 80. Jubiläum
22.01. Frau Vollrath, Christine zum 75. Jubiläum
27.01. Frau Szabo, Rita  zum 70. Jubiläum
30.01. Herr Schmidt, Wolfgang zum 75. Jubiläum

in: Laucha an der Unstrut
24.12. Frau Lange, Christa  zum 83. Jubiläum
29.12. Herr Klinkert, Jürgen zum 80. Jubiläum
03.01. Frau Staigys, Renate zum 85. Jubiläum
05.01. Frau Schreiter, Eveline zum 70. Jubiläum

06.01. Herr Pscheidt, Willibald zum 75. Jubiläum
15.01. Frau Kuhn, Christa zum 85. Jubiläum
26.01. Frau Bode, Erdmute zum 75. Jubiläum
29.01. Herr Göbel, Günther  zum 85. Jubiläum
30.01. Herr Hahnemann, Detlef zum 75. Jubiläum
31.01. Frau Tappert, Uta  zum 80. Jubiläum
31.01. Herr Weilepp, Bernd zum 70. Jubiläum

in: Laucha an der Unstrut OT Burgscheidungen
28.01. Frau Haak, Regina  zum 70. Jubiläum
29.01. Frau Hoffmann, Margit  zum 75. Jubiläum

in: Laucha an der Unstrut OT Dorndorf
18.01. Herr Schmidt, Peter  zum 70. Jubiläum

in: Laucha an der Unstrut OT Kirchscheidungen
31.12. Herr Drese, Stephan    zum 70. Jubiläum
26.01. Herr Tümmel, Hartmut zum 75. Jubiläum

in: Laucha an der Unstrut OT Tröbsdorf
05.01. Frau Wechsung, Petra zum 80. Jubiläum

in: Nebra (Unstrut)
24.12. Frau Leuschner, Karin zum 85. Jubiläum
24.12. Herr Stöckigt, Rudolf zum 80. Jubiläum
25.12. Frau Breuer, Faritta zum 85. Jubiläum
27.12. Herr Hammer, Otto zum 75. Jubiläum
28.12. Frau Grunert, Christine zum 70. Jubiläum
30.12. Herr Borowsky, Rainer zum 80. Jubiläum
31.12. Frau Stieberitz, Hannelore  zum 77. Jubiläum
02.01. Frau Brückner, Roswitha zum 85. Jubiläum
03.01. Frau Fäller, Anette zum 70. Jubiläum
06.01. Fr. Dr. Säuberlich, Rosemarie  zum 85. Jubiläum
17.01. Frau Kuhnert, Erika  zum 70. Jubiläum
19.01. Herr Seifert, Norbert zum 70. Jubiläum
20.01. Herr Müller, Hermann zum 85. Jubiläum

in: Nebra (Unstrut) OT Großwangen
02.01. Frau Masur, Steffi  zum 70. Jubiläum

in: Nebra (Unstrut) OT Kleinwangen
23.01. Herr Merl, Werner zum 85. Jubiläum

in: Nebra (Unstrut) OT Reinsdorf
24.01. Herr Seiler, Hans-Jürgen  zum 70. Jubiläum
28.01. Herr Althaus, Manfred zum 75. Jubiläum

Einverständniserklärung

Hiermit gebe ich mein Einverständnis zur Veröffent-
lichung meines Namens und meiner Geburtsdaten 
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Unstruttal.

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Telefonnummer

Ort, Datum

Unterschrift Gilt bis auf Widerruf!

 Hinweise zur Veröffentlichung von Geburtstagen  
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Unstruttal

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
seit dem 1. November 2015 gilt in Deutschland das neue Bundesmeldegesetz. Mit der Änderung der Zu-
ständigkeiten wurden durch das Bundesmeldegesetz die 16 Ländergesetze der Bundesländer abgelöst und 
vereinheitlicht. Allerdings hat diese Gesetzesänderung auch Auswirkungen auf  unsere Bekanntgabe von Ge-
burtstagen im Amtsblatt. Seit November 2015 dürfen nur noch Geburtstagsjubiläen ab dem 70. Geburtstag 
und danach nur noch zu runden Jubiläen wie 75., 80., 85., 90., 95. und 100. veröffentlicht werden. 
Falls Sie dies nicht wünschen, reichen Sie das bitte schriftlich beim Einwohnermeldeamt ein. 
Um unseren Lesern des Amtsblattes weiterhin einen umfangreichen Geburtstagsservice zu bie-
ten, bitten wir alle künftigen Geburtstagsjubilare, die sich auch zum 60., 65. und ab dem 70. Geburts-
tag jährlich über eine Gratulation im Amtsblatt freuen würden, uns ihren Geburtstag mitzuteilen. Bit-
te nutzen Sie dafür den nebenstehenden Vordruck. Dieser Vordruck kann per Post, Fax oder per E-Mail 
gesendet werden. Bitte senden Sie uns rechtzeitig die Einverständniserklärung zu, mindestens acht Wochen 
vor Ihrem Geburtstag.
Anschrift:  Verbandsgemeinde Unstruttal, S. Fuchs, Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut) 

E-Mail: s.fuchs@verbgem-unstruttal.de, Fax: 03 44 64 / 3 00 60
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelisches Pfarramt Freyburg Evangelisches Pfarramt Goseck Evangelisches Pfarramt Laucha

Kirchstraße 7, 06632 Freyburg (Unstrut)
Telefon: 034464-27451
E-Mail: pfarramtfreyburg@gmx.de

Pfarrer Arvid Reschke: 0160 975 772 92
Pfarrerin Christiane Reschke: 0162 675 824 0

Homepage: www.region-saale-unstrut.de

Hugo-Heinemann-Straße 1, 06667 Goseck
Telefon:  0 34 43 / 20 02 42
E-Mail:  pfarramt.goseck@gmail.com

Pfarrer Daniel Schilling-Schön: 0163 289 472 4

Homepage: www.region-saale-unstrut.de

Untere Hauptstr. 6, 06636 Laucha a. d. Unstrut
Telefon:  034462 / 20248
E-Mail:  pfarramt.laucha@ekmd.de

Pfarrerin S. Buchenau: 0160 488 341 8
Pfarrerin A.-C. Wegner: 0151 179 443 49
Homepage: www.pfarramt-laucha.de

Gottesdienste und Andächtiges
24.12.2024 Heiligabend
14:00 Uhr I Kirche Größnitz (mit Krippenspiel)
14:00 Uhr I Back- und Bethaus Müncheroda
14:00 Uhr I Kirche Nißmitz (mit Krippenspiel)
15:30 Uhr I Kirche Balgstädt (mit Krippenspiel)
15:30 Uhr I Kirche Zscheiplitz
15:30 Uhr I  Kirche Schleberoda (mit Krippenspiel)
17:00 Uhr I Kirchs Freyburg (mit Krippenspiel)
17:00 Uhr I Kirche Zeuchfeld (mit Krippenspiel)
25.12.2024 09:30 Uhr | Gemeinderaum Freyburg
31.12.2024 Silvesterandacht 
17:00 Uhr I Gemeinderaum Freyburg (Bläserchor)
01.01.2025 I Neujahrsgottesdienst
10:00 Uhr I Pfarre Balgstädt
04.01.2025 I Die Sternsinger kommen
14:45 Uhr I Kirchplatz Freyburg
05.01.2025 Gottesdienst   09:30 Uhr I Schleberoda 

11:00 Uhr I Zeuchfeld
06.01.2025  Familiengottesdienst  (s.u. Lego-Nacht)
09:30 Uhr I Freyburg 
07.01.2025 Im Pflegeheim
09:30 Uhr I St. Laurentius
10:30 Uhr I Pflegezentrum im Winzerstädtchen
12.01.2025 Gottesdienst 09:30 Uhr I Freyburg
19.01.2025 Gottesdienst 09:30 Uhr I Freyburg
24.01.2025 Friedensgebet 
19:00 Uhr I Gemeinderaum Freyburg
26.01.2025 Gottesdienst 09:30 Uhr I Freyburg
02.02.2025 Gottesdienst 09:30 Uhr I Freyburg          
11:00 Uhr I Pfarre Balgstädt
Konzerte 28.12.2024 17:00 Uhr I Kirche Frey-
burg (Weihnachtliche Abendmusik mit Col-
legium Musicum)
Krabbelgruppe i.d.R. montags
20.01. I 27.01. I 09:30 Uhr I Kidsraum Freyburg
KiSa - Lego-Nacht  5.-6. Jan. I Start: 14 Uhr 
am 05.01. im Freyburger Gemeinderaum. 
Infos und Anmeldung im Pfarramt. 
KonfiTage
11.01.2025 I 10-16 Uhr I Pfarrhof Bad Bibra  
 Für die Achtklässler, es geht ums Abendmahl
18.01.2025 I  10-16 Uhr I Pfarrhof Goseck Für die 

Siebtklässler, es geht um die Bibel 
Gespräche bei Brot und Wein
08.01.2025 I  Ort und Zeit nach Absprache
Gemeindekreise
15.01.2025 I 14:00 Uhr I Kirche Nißmitz
15.01.2025 I 19:00 Uhr I Kirche Zeuchfeld
22.01.2025 I 19:00 Uhr I Größnitz, Ort nach Abspr.
24.01.2025 I 14:30 Uhr I Pfarre Balgstädt
800Jahre St. Marien - Historischer Abend
17.01.2025 I 19:00 Uhr I Gemeinderaum Freyburg
In diesem Jahr feiern wir das Jubiläum der 
Stadt- kirche mit mehreren Veranstaltungen 
übers Jahr. Los geht es mit einem Vortrags-
abend zur Bauge- schichte, den Altären der  
Kirche und ihrem Bezug zur Neuenburg.  
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein ge-
segnetes neues Jahr 2025. Seien Sie behütet.

Gottesdienste 
Heiligabend 24.12.:
14:30 Uhr I Schellsitz
15:00 Uhr I Dobichau
16:00 Uhr I Pettstädt I Pödelist I Großjena I Kleinjena
17:00 Uhr I Markröhlitz I Roßbach I Goseck
17:30 Uhr I Eulau 
22:00 Uhr I Marköhlitz
1.Feiertag, 25.12.:
9:00 Uhr I Roßbach
10:30 Uhr I Goseck Pfarrscheune mit Kirchenkaffee
Altjahresabend 31.12.:
14:00 Uhr I  Kleinjena Gemeinderaum mit 

Sektempfnag
18:00 Uhr I Pettstädt
24:00 Uhr I Markröhlitz "Läuten in ein neues Jahr"
01.01.2025
13:00 Uhr I Klosterkirche Pforta
Sonntag, 12.01.
9:00 Uhr I Dobichau
10:30 Uhr I Pödelist
14:30 Uhr I Großjena im Gemeindehaus
Samstag, 18.01.
18:00 Uhr I Eulau
Sonntag, 19.01.
9:00 Uhr I Schellsitz
10:30 Uhr I Markröhlitz
14:30 Uhr I Goseck Pfarrscheune mit Kirchenkaffee
Jeden Montag um 20:00 Uhr findet eine musika-
lische Andacht in der Klosterkirche Pforta mit der 
Schulgemeinde statt (außer in der Ferienzeit).
Kirche für Kinder und Jugendliche:
- Christenlehre Schellsitz
Donnerstags 16:30 Uhr in der Kirche
- Konfirmanden
Samstag, 11.01. ab 10:00 Uhr Bad Bibra Re-
gionaler Erlebnisvormittag für 8. Klässler zum 
Thema "Abendmahl"
Samstag, 18.01. ab 10:00 Uhr Pfarrscheune 
Goseck Regionales Bibelcamp für 6.+7. Klässler

Veranstaltungen:
Frauenkreis 
Donnerstag, 30.01. I  15:00 Uhr im Pfarrhaus 

Kleinjena
Blechbläserunterricht und Probe der surf 
Bläsergruppe
Donnerstags ab 18:00 Uhr / 19:00 Uhr in der 
Pfarrscheune Goseck (Infos bei Regionalkantor 
G. Schieferstein (T: 034461 569459)

Arbeiten mit Ton
dienstags ab 18:00 Uhr im alten Pfarrhaus Goseck
Anmeldungen und Informationen bei Michaela 
Reinicke-Hönnl (T: 01515 460 4652)

Gottesdienste
24.12. in allen Orten Krippenspiel
15:00 Uhr I Dorndorf
16:00 Uhr I Kirchscheidungen
16:00 Uhr I Hirschroda
16:00 Uhr I Weischütz
16:00 Uhr I Tröbsdorf
16:00 Uhr I Ebersroda
16:30 Uhr I Baumersroda
17:00 Uhr I Gleina
17:15 Uhr I Laucha
17:15 Uhr I Burgscheidungen
22:00 Uhr I  Laucha; Andacht für Aufgeweckte 

m. Taufe
25.12.; 1. Weihnachtstag m. Abendmahl
9:00 Uhr I Gleina
10:30 Uhr I Baumersroda
10:30 Uhr I Laucha
14:00 Uhr I Hirschroda
26.12.; 2. Weihnachtstag m. Abendmahl
10:00 Uhr I Kirchscheidungen
27.12.10:00 Uhr I  DRK-Pflegezentrum Laucha 

m. Abendmahl
29.12. 10:00 Uhr I  Gleina Altjahresgottesdienst 

m. Abendmahl
31.12.
16:00 Uhr I Laucha m. Abendmahl
17:00 Uhr I Kirchscheidungen
23:30 Uhr I Weischütz
01.01. Neujahrs-GD m. Abendmahl
14:30 Uhr I Ebersroda
16:00 Uhr I Burgscheidungen
05.01.
9:00 Uhr I Gleina
10:30 Uhr I Laucha m. Abendmahl
14:30 Uhr I Kirchscheidungen
12.01.
9:00 Uhr I Kirchscheidungen
10:30 Uhr I Laucha
10:30 Uhr I Baumersroda
15:30 Uhr I Dorndorf; GD für Familien
19.01.
9:00 Uhr I Gleina
10:00 Uhr I Kirchscheidungen
10:30 Uhr I Laucha
24.01.
10:00 Uhr I DRK-Pflegezentrum Laucha
26.01.
10:30 Uhr I Laucha
14:30 Uhr I Ebersroda
Angebote für Kinder und Jugendliche
11.01. von 10-16 Uhr Erlebnistag für 8.Kl in B Bibra
18.01. von 10-16 Uhr Erlebnistag für 7.Kl in Goseck
Christenlehre 08./22.01. um 16:00 in Baumersroda 
und um 17:00 in Gleina 
Kindertreff am 04.01. um 9:00 in Laucha
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Evangelisches Pfarramt Nebra
Pfarrer Michael Röpke, Pfarrgasse 6
06642 Nebra (Unstrut)
Tel.:  034461/22262
Fax: 034461/22263
Handy:  0151-51237435
E-Mail: pfarramt.nebra@t-online.de

Bürozeiten: 
Dienstag 9:00 – 11:00 Uhr
Tel.: 034461-22265

Sprechzeiten des Pfarrers:
Di. 9:00 - 11:00 Uhr, Do. 17:00 - 19:00 Uhr 
Regionalkantor Gerhard Schieferstein
Reinsdorfer Straße 23, 06638 Karsdorf
Tel.: 03 44 61 / 56 94 59

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jauchzet, frohlocket … 
 

das Weihnachtsoratorium von  
Johann Sebastian Bach 

Kantaten 1,3 und 6 
 

 

erleben Sie das Mitteldeutsche Kammerorchester  
und den Projektchor  

 
Gesamtleitung Robert Müller 

 
 

am Montag, dem 30.Dezember um 18 Uhr  
im Foyer des Gymnasium Laucha, Eckartsbergaer Straße 19 

der Eintritt ist frei 

Evangelisches Pfarramt Bad Bibra
Pfarrerin A. Heuer
Domberg 9, 06647 Bad Bibra

Sprechzeit: dienstags 9.00 – 13.00 Uhr
Tel.: 034465-20433
E-Mail: pfarramtbadbibra@t-online.de

 Gottesdienste

24.12.2024  14:30 Uhr Karsdorf Krippen-
spiel 
15:30 Uhr Großwangen 
17:00 Uhr Wennungen 
18:30 Uhr Nebra

26.12.2024    9:00 Uhr Wetzendorf 
10:30 Uhr Nebra

31.12.2024  15:00 Uhr Wennungen 
18:00 Uhr Nebra

05.01.2024    9:00 Uhr Karsdorf 
10:30 Uhr Wangen

19.01.2024 10:30 Uhr Wetzendorf
26.01.2024   9:00 Uhr Wennungen

Frauenkreis Karsdorf
Montag 13.1. um 14 Uhr
Christenlehre in Karsdorf
Dienstags 15.30 Uhr – 16.30 Uhr
Kirchenchor Bad Bibra – Nebra
Proben donnerstags 19.00 Uhr – 20.30 Uhr
16.1 und 30.1. in Nebra; 23.1. in Bad Bibra

Katholische Pfarrei  
„St. Bruno von Querfurt“
06268 Querfurt, Johannes-Schlaf-Str. 6

Pfarrbüro:  Pfarrsekretärin  
Frau Anja Gräbe 

Tel./Festnetz:  034774 71 77 90
E-Mail: 
querfurt.st-bruno@bistum-magdeburg.de

Alberstedter Str. 2, 06317 Seegebiet ML

 seelsorglicher Ansprechpartner:
Gemeindereferent Herr T. Wenzel
Festnetz: 034771 71 70 40
Mobil: 0178 331 76 05
Mail: tim.wenzel@bistum-magdeburg.de
Johannes-Schlaf-Str. 6, 06268 Querfurt

 Leitungsteam der Pfarrei:
•  Herr P. Home (Vors. d. KV): 0160 1 54 48 18
•  Herr Pfr. J. Bahrke (geistlicher Moderator): 

03464 5 44 83 70
•  Herr M. Mücke-Freihofer (Vors. d. PGR): 

0178 3 57 17 70
E-Mail:  querfurt.st-bruno.leitungsteam@ 

bistum-magdeburg.de
 weitere Hauptamtliche in der Region:
•  Pfr. J. Bahrke (seelsorgl. Ansprechpartner 

für Sangerhausen): 03464 5 44 83 70, 
joerg.bahrke@bistum-magdeburg.de

•  GemRefin. Frau F. Scherf (seelsorgl. An-
sprechpartnerin für Eisleben):  
0176 61 08 47 74 oder 03475 20 09 707, 
franziska.scherf@bistum-magdeburg.de

•  Pfr. S. Hansch (seelsorgl. Ansprechpartner 
für Hettstedt): 0174 675 27 67,  
stefan.hansch@bistum-magdeburg.de

Gottesdienste der röm.-kath. Pfarrei St. Bruno von Querfurt

24.12.2024 Röblingen 18:00 Uhr Krippenspiel
Querfurt 20:00 Uhr Christmette
25.12.2024 Röblingen 10:00 Uhr Eucharistiefeier
26.12.2024 Nebra  10:00 Uhr Eucharistiefeier
29.12.2024 Querfurt 10:00 Uhr Eucharistiefeier
01.01.2025 Röblingen 10:00 Uhr Eucharistiefeier
04.01.2025 Nebra  17:00 Uhr  kein Gottesdienst!
05.01.2025 Röblingen 10:00 Uhr Eucharistiefeier
06.01.2025 Nebra    9:30 Uhr  Andacht mit Aussendung  

der SternsingerInnen
12.01.2025 Querfurt 10:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
18.01.2025 Nebra  16:00 Uhr Eucharistiefeier
    Röblingen 18:00 Uhr Neujahrsempfang
19.01.2025 Röblingen 10:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
26.01.2025 Querfurt 10:00 Uhr Eucharistiefeier
01.02.2025 Nebra  17:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
02.02.2025 Röblingen 10:00 Uhr Eucharistiefeier

Sarah Feustel
Backoffice / Innendienst

 03445 2307833
 0175 9361202
 sarah.feustel@nt.de

Einfach werben.
Es berät Sie:

Dietlind Weber
Mediaberaterin

 03445 2307836
 0175 9361210
 dietlind.weber@nt.de

Jeden Montag 
Vorteilsangebote 
für Leser des 
Naumburger Tageblattes
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NOTAR
Stephan Baron von der Trenck

Sprechtage Nebra und Freyburg
Der Sprechtag in Nebra fi ndet im Rathaus

der Stadt Nebra , Promenade 13, statt.

Der Sprechtag in Freyburg fi ndet im ANISIUM der 
Winzervereinigung, Querfurter Str. 10, statt.

Der Zugang ist barrierefrei.

Die Termine werden im Amtsblatt der
Verbandsgemeinde bekanntgegeben.

Telefonische Terminvereinbarung
über unser Büro in Naumburg.

Wir helfen Ihnen gerne!

Lindenring 47 A · 06618 Naumburg (Saale)
Telefon: 0 34 45 / 2 61 43

www.notar-trenck.de · info@notar-trenck.de

Reinhard Huche
Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

GmbH & Co. KG

– Steildächer – Neubau

– Flachdächer – Sanierung

– Schornsteine – Asbestplatten-

– Holzarbeiten demontage

– Klempnerarbeiten – Gerüstbau

Tannengärten 14 • 06636 Laucha • Tel. 034462/20384 • Fax 034462/61035

Autotel. 01 72/7996800 + 01 72/7956799

Ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute
im neuen Jahr!

RECHTSANWÄLTIN 
Beatrice Rudolph
Am Kirschweg 74
06632 Freyburg / Unstrut

FACHANWÄLTIN 
FÜR ARBEITSRECHT 
Tätigkeitsgebiete: Strafrecht, 
Verkehrsrecht, Familienrecht

Fon: +49 34464 359204

E-Mail: 
info@anwaltskanzlei-rudolph.de

Website: 
www.anwaltskanzlei-rudolph.de

RUDOLPH
ANWALTSKANZLEI

Schloßhof 6 • 06642 Nebra 
034461 561690 

info@stbneumann.com

Lohnbuchhaltung 
Finanzbuchhaltung 
Gewinnermittlungen 
Jahresabschlüsse 
Erstellung von  
Steuererklärungen  
 u.a.

THERESA NEUMANN
S T E U E R B E R A T E R I N

Doreen Vester-Radeck
Beratungsstellenleiterin
Traubenweg 11, 06632 Freyburg
 034464-664021
Doreen.Vester-Radeck@vlh.de

Frohe Weihnachten und  
ein glückliches neues Jahr  
wünsche ich allen Kunden und bedanke  

mich für das entgegengebrachte Vertrauen.

Haushaltsauflösung
Entrümpelung, Beräumung
günstig, schnell, zuverlässig • mit Wertanrechnung

 01520 1729657
Tel. 03445 7387985
Mail T.Lampert@lampert.de
Hans Thomas Lampert 
Spechsart 23 • 06618 Naumburg

Haushaltsauflösung
Entrümpelung, Beräumung
günstig, schnell, zuverlässig • mit Wertanrechnung

 01520 1729657
Tel. 03445 7387985
Mail T.Lampert@lampert.de
Hans Thomas Lampert 
Spechsart 23 • 06618 Naumburg

Haushaltsauflösung
Entrümpelung, Beräumung
günstig, schnell, zuverlässig • mit Wertanrechnung

 01520 1729657
Tel. 03445 7387985
Mail T.Lampert@lampert.de
Hans Thomas Lampert 
Spechsart 23 • 06618 Naumburg

Entrümpelung
Haushaltsauflösung

günstig•zuverlässig•mit Wertanrechnung
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Telefon: 03 46 72/9 36 88 An der Golle 4a
Funk: 01 73/3 61 74 97 06642 Kaiserpfalz

OT Memleben
E-Mail: harald.gorn@t-online.de

• Einbau von Zisternen und biologischen Kleinklär-
anlagen • Klärgrubenumbindung
• Pflasterarbeiten aller Art (Naturstein/Betonstein)
• Pflasterreinigung • Hofgestaltung

Landschafts- und Pflasterbau Gorn

Sachverständigenbüro

Dachdeckermeister

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer
Fenster- und Türenwelt.

Fenster- und Türenwelt
Buttstädter Str. 44
99510 Apolda
Tel.: 03644/507960

www.Integral-Fenster.de

Bei uns erhalten Sie das
Komplett-Paket vom 

professionellen Aufmaß bis zur 
fachgerechten Montage!

Sarah Feustel
Backoffice / Innendienst

 03445 2307833
 0175 9361202
 sarah.feustel@nt.de

Einfach werben.
Es berät Sie:

Große Ziegelohstraße 14
06636 Laucha (Unstrut)
Tel.: 03 44 62 / 2 01 60 · Fax: 2 01 61
tischlerei-woelbling@web.de
www.tischlerei-woelbling.de 

Meisterbetrieb seit 1892

Wir wünschen unseren Kunden 
ein friedvolles Weihnachtsfest. 
Auch im neuen Jahr sind wir 
mit unseren Leistungen für Sie da.mit unseren Leistungen für Sie da.

ca. 400 Grabsteine in unseren Lagern, 
preiswert und sofort lieferbar

 � Teutschenthal 034601 22 474
 � Querfurt 034771 73 91 68
 � Mücheln 034632 23 344

www.strecker-natursteine.de
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Allen ein frohes  
Weihnachtsfest und  

alles Gute im  
neuen Jahr!

Für das entgegengebrachte Vertrauen danken wir 
unseren Kunden & Geschäftspartnern  

und  wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest 
und  für 2025 Gesundheit, Glück und Erfolg.

Höhne Immobilien 
Siedlung 26 • 06268 Nemsdorf 

Telefon: 034771/22870 
E-Mail: info@hoehne-immobilien.de

Mit  Neueröffnung unseres
Stationären Lazarus Hospiz Bad Kösen

Sie haben Fragen? Die Bereichsleiterin der Lobetaler 
Altenhilfe freut sich über Ihren Anruf unter der  
Rufnummer 03338-66 281.
Sie möchten sich gern direkt bewerben?  
Dann lassen Sie uns Ihren Lebenslauf per 
Email an bewerbung@lobetal.de zukommen.
Wir freuen uns auf Sie!

www.lobetal.de 
Lazarus Hospiz Bad Kösen 

Elly-Kutscher-Straße 8 
06628 Naumburg OT Bad Kösen

• Pflegefachkraft*

• Hauswirtschaftskraft*  *(m/w/d)

suchen wir eine

Waldbestattung im RuheForst® Marienthal

www.RuheForst.de

Ruhe finden im Herzen des Waldes, im Wandel der Jahreszeiten,
im Einklang mit der Natur.

RuheForst® Marienthal 
Kastanienallee 13 | 06648 Eckartsberga OT Marienthal 
Tel.: 034467 2798-70 | Mail: info@ruheforst-marienthal.de 
www.ruheforst-marienthal.de www.RuheForst.de



BÜROARBEIT

IST NIX FÜR DICH?

DANN WERDE ZUSTELLER!*

jetzt-zusteller-werden.de
oder anrufen: Telefon: 0345/565-6565 

* m/w/d

3 pünktliche Bezahlung in unbefristeter  
 Festanstellung in Voll-/Teilzeit oder auf  
 Minijob-Basis

3 sicherer Arbeitsplatz  
 mit planbaren Arbeitszeiten

UND DAS IST FÜR DICH DRIN:

3 Arbeitsbeginn sofort 

3 gern auch für Ungelernte,  
 auch ohne Lebenslauf 

3 Einarbeitung durch erfahrene  
 Mitarbeiter
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www.grabmale-brandt.de
✆ 03 44 67 / 40 2 33

HerrengosserstedtTechniker- & Meisterbetrieb

Auch in der 

Trauer gibt es

Licht

  Bestattungshaus

  An der Finne GbR

Bestattungshaus An der Finne GbR

Badeplatz 3     
06647 Bad Bibra

24h telefonisch erreichbar: 
Tel.: 034465  851001
E-Mail: finnebestattung@gmx.de
www.BestattungshausAnderFinne.de

Herrengarten 24 • Herrengosserstedt
Telefon: 03 44 67 21 50 9 • Fax: 03 44 67 61 0 32

www.naturstein-brandt.de • info@naturstein-brandt.de

• Fensterbänke
• Treppen
• Mauerabdeckung
• Boden
• Sockelverkleidung
•Waschtische
• Küchenarbeitsplatten

B e e rd i g u n g s i n s t i t u t
Naumburg · Lindenring 47B

 03445 | 772 300
– 24 h erreichbar –

GmbH

Geöffnet von MontaG bis freitaG 08.30 – 15.00 Uhr

24  h  t e l e f o n i s c h  e r r e i c h b a r
034771 -6210  •  0151 -40409030

Bestattung 
Fach oHG

Friedhofstr.  12 
06268 Querfurt
•  er d-,  feUe r-,  se e- &  
fr i e d w a l d b e s t a t t UnGe n

• er l e d i G U nG d i v e r s e r  
fo r Ma l i t ä t e n

• e iGe n e r tr aUe r r aU M

be s t a t t UnGf a c h-QUe r fUr t@G M x.d e

!AKTION!

Bis zu 180,- €
 für

   Ih
re alte Säge!

Beim Kauf einer neuen

Shindaiwa-Kettensäge

JAPAN - KOMPETENZ - CENTER

Krämer Motorgeräte
Ziegelohring 3
06636 Laucha / U.
034462 / 22204 | www.kraemer-laucha.de
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Bis zu 180,- €
 für
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